
286 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (128 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem die Bundes
abgabenordnung, das Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetz 1955, das Zollgesetz 
1955 und das Gerichts- und Justizverwal
tungsgebührengesetz 1962 geändert werden 

Durch eine Novellierung der seit 1. Jänner 
1962 in Geltung stehenden Bundesabgabenord
nung soll eine noch weitergehende Verbesserung 
der Rechtsstellung der Parteien des Abgabenver
fahrens herbeigeführt 'Und das Abgabeneinhe
bungs- und Verrechnungswesen automationsge
rechter gestaltet werden. Außerdem sind bei der 
jahrelangen Anwendung der Bundesabgabenord
nung einige Lücken zutage getreten, deren 
Schließung ebenso wie die Beseitigung verschie
dener Unklarheiten zu den Zielsetzungen des 
vorliegenden Gesetzentwurfes gehört. 

Dem· Ausbau der Rechtsschutzeinrichtungen 
soll die Verlängerung der Frist zur Stellung von 
Anträgen auf Wiederaufnahme eines durch Be
scheid rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens 
sowie die Einräumung der Möglichkeit einer 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand auch bei 
Versäumung materiellrechtlicher Fristen dienen. 
Darüber hinaus ist im Entwurf eine Verpflich
tung der Abgabenbehörden zur Rechtsbelehrung 
der Parteien in Verfahrensangelegenheiten über 
Verlangen und unter. bestimmten Voraussetzun
gen vorgesehen. 

Im Interesse der Lohnsteuerpflichtigen gelegen 
sind die in Aussicht genommenen Regelungen, 
mit denen die Einbringungsmöglichkeit für An
bringeri im Flallil_ eines Wohnsitzwemseis oder 
bei Doppelwohnsitzen erweitert wird, ferner die 
Ausdehnung der Fälle, in denen ein Anspruch 
auf Rrück.ZJahlung von Lohnsteuer Ibesteht, und di,e 
Verlängerung der Frist für die Einbringung von 
Rückzahlungsanträgen. . 

Weiters soll hinsichtlich der Einhebung von 
Abgaben eine Neufassung der grundlegenden Be-

stimmungen über die Verbuchung der Gebarung 
und über die Verrechnung von Zahlungen und 
sonstigen Gutschriften erfolgen. Hiebei wurde 
nicht nur unter Berücksichtigung der Interessen 
der Parteien, deren Rechtsstellung überdies auch 
in diesem Bereich teilweise verbessert werden 
soll, auf 'die MögEchkeiten der in der Abgaben
venwalturug des Bundes in zunehmendem Maße 
erfolgenIden Unterstützung durch eine 'automati
sierte Datenverarbeitung Bedacht genommen, 
sondern auch verschiedenen Anregungen des 
R edmungshofes entsprochen. 

Die Bestimmungen der Regierungsvorlage, die 
eine Änderung des Erbschafts- und ?chenkungs
steuergesetzes 1955, des Zollgesetz,es 1955 und 
des Gerichts- und Justizverwaltungsgebührenge
setzes 1962 zum Ziele haben, stehen in engem 
Zusammenhang mit der Novellierung von ein~ 
zelnen Bestimmungen der Bundesabgabenord
nung. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat in seiner 
Sitzlung am 30. November 1979 zur VOl1beihallld
lfunlg der Regierungsvorlag,eeinen Unterausschuß 
eirugesetzt,dem die Abgeol'dneten H i r s c,h :e r, 
M ü h ~ b \l ehe r, Josd S ch -1 a ger, Dr.Erich 
S c h m i d t, Dr. Tu 11, K ern, K 0 p p e n
s t ein er, Dr. Pe 1 i k a n, Dkfm. Dr. 
S t e id 1 und pr. B r 0 e si g k e angehörten. 

Der Unterausschuß hat die Regierungsvorlage 
unter Beiziehung von Sachverständigen beraten 
und berichtet~ so dann dem Finanz- und Budget
ausschuß in seiner Sitzung am 13. März 1980 
über das Ergebnis der Arbeiten. 

In der sich an den Bericht des Unterausschusses. 
anschließenden Debatte ergriffen die Abgeord
neten Mühllbacher, Dr. Broe6igke, 
Ke r n, K 0 P P e n s t ein e r, lOipl.-ILng. lOok"' 
tJor Z i t tm a y r 'Sow~e StJa;atss,ekretär Elifriecle 
Kar J das Wort. Bei der Abstimmung wulide 
die Regierungsvorlage un terHerücksich tigung 
von· A:bälllderungsanträgender AbgeClrclneteri 

1 

286 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 25

www.parlament.gv.at



2 286 der Beilagen 

Dr. Erich S c h m i d t, M ü ih I h ,a c her und 
M ü h I b ach e r, K 0 p p e ill st e i ill e r teils 
einstimmig, teils mehrstimmig <angenommen. Der 
nunmehrige Gesetzestext - wie er v'Om Finanil
und Budgetausschuß angen'Ommen wurde - ist 
diesem Bericht beigedruckt. 

AlbänlderunJgs·amräge der Aibgeürdn1eten K ern, 
K '0 P P e ill s t ein e r I\l!nJd Dr. B r 0 e s i g k e 
fanden nicht die erfürderliche Ausschußmehrheit. 

Zu den Abänderungen wird fülgendes be
merkt: 

Zu Art. I Z. 44 a: 

sünen sinngemäß anzuwendenden Vürschriften 
süll auch den Auskunftspersünen gegenüber, 
ebenso wie gegenüber Zeugen, eine Verpflichtung 
zur Wahrheitserinnerung und zur Belehrung 
über die Gründe, derentwegen eine Aussage ver
weigert werden kann, bestehen. 

Zu Art. I Z. 85: 

Durch die Einfügung des Klammerausdruckes 
,,(§ 85)" in den § 209 a Abs. 2 BAO soll klarge
stellt werden, daß unter den in Abgabenvür
schriften vürgesehenen Anträgen alle jene zu ver
stehen sind, die zur Geltungmachung vün Rech
ten 'Oder im Rahmen der Erfüllung vün Ver
pflichtungen gestellt werden. 

Die Sünderregelung des bisherigen § 111 
Abs. 4 BAO, wünach gegen Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes Zwangsstrafen nicht ver
hängt werden dürfen, süll im Hinblick darauf Zu Art. I Z. 91: 
entfallen, daß eine Sünderbehandlung dieser Kör- Der schün im § 214 Abs. 1 und 8 BAO in der 
perschaften betreffend die Verhängung vün Fassung der Regierungsvürlage zum Ausdruck 
Zwangsstrafen im Falle der Nichterfüllung abo. kümmende Gedanke, daß eine Verrechnung vün 
gabenrechtlicher Verpflichtungen, die beispiels- Zahlungen und sünstigen Gutschriften nur auf 
weise im Zusammenhang mit Ider Steuerpflicht verbuchte Abgabenschuldigkeiten möglich sein. 
unterliegenden Betl1ieben gewerblicher Art be- süll, wüdurch eine spätere Umwidmung bereits 
stehen, nicht gerechtfertigt erscheint. verrechneter Beträge auf jeden Fall vermieden 

Zu Art. I Z. 46: 

In ÜlbereinstimmunJg mit Art. I Z. 4 der Re
gierungsvorlage vom 13. Nüvember 1979, 
160 der Beilagen zu den Stenügraphischen Prü
tokollen des Nationalrates XV. GP, über ein 
Bundesgesetz, mit dem unter anderen auch das 
A VG 1950 geändert werden süll, ist abweichend 
von der gegenständlichen Regierungsvürlage die 
Erteilung einer Rechtsbelehrung an einen berufs
mäßigen Parteienvertreter in eigener Sache nicht 
mehr ausgeschlüssen. Eine Ausdehnung der Ver
pflichtung zur Rechtsbelehrung auch gegenüber 
durch berufsmäßige Parteien vertretenen Parteien 
erscheint deshalb nicht erforderlich, weil ange
nommen werden kann, daß sich eine Partei im 
Bereich des Abgabenrechts nur eines Parteien
vertreters bedienen wird, der über die nötigen 
Kenntnisse des Abgabenverfahrensrechtes ver-

. fügt. 

Da eine mündliche Rechtsbelehrung insbeson
dere bei einer persönlichen Vorsprache der Partei 
sowie kurz vor Ablauf einer zu wahrenden Frist 
häufig zweckmäßiger sein wird als eine schrift
liche Rechtsbelehrung, süll letztere der Behörde 
nicht ilur Pflidlt gemacht werden. 

Da es nicht sinnvoll erscheint, wenn dem § 95 
BAO entsprechend über jede erteilte Rechtsbe
lehrung ein Aktenvermerk aufgenümmen werden 
müßte, süll die Aufnahme eines solchen nur auf 
besonders wichtige Fälle beschränkt sein. 

Zu Art. I Z. 53: 

Durdl die Einbeziehung des § 174 BAO in die 
gemäß § 143 Abs. 3 leg. cit. auf Auskunftsper-

würde, süll auch an einer weiteren Stelle des 
letztzitierten Absatzes der in Rede stehenden 
Rechtsvürschrift im Zusammenhang mit der an
geordneten Verrechnung auf ältere Vorauszah
lungsschuldigkeiten seinen Niederschlag finden. 

Zu Art. I Z. 92: 

Die vürgeschlagene Xnderung des letzten 
Satzes des § 218 Abs. 1 BAO g.egenüber der Re
gierungsvürlage lehnt sich an die ebenfalls vürge
schlagene Xnderung des § 230 Abs. 3 leg. cit. an 
und süll bewirken, daß durm ein Ansuchen um 
Zahlungserleichterungen, das spätestens eine 
Woche vor Ablauf der in den §§ 235 Ab;. 3 und 
237 Abs. 2 BAO genannten Nachfristen gestellt 
wird, der Zeitpunkt einer allfälligen Verwirkung 
des Säumniszuschlages hinausgeschoben wird. 

Zu Art. I Z. 93: 

Im Interesse der Vermeidung von Säumnis
zuschlagsfestsetzungen über relativ geringe Be
triige süll gegenü~ber der RegierunJgsvü!1Ia.ge eine 
weitere Erhöhung der im § 221 Abs. 2 BAO zu 
nOl1ffiierenlden Bemes9ung~grundlalge .eI1fol,gen, bei 
der<en Nichterreichen von der Festsetzun.g e1nes 
Säumniszuschlagesa'bzusehen ist. 

Zu Art. I Z. 93 a: 

Nach An<sim<t des Vel1f.assungsgerimtJshofes 
(E!1k. vom 30. November 1979, B 6'14/78) ist die 
VorschreiJbungeines SäumniJsz.uschtruges wegen un
g'enütztem AibLmf einer anläßilich ,der AibwerSiung 
e~nes Ansuchens um Zahlun~sedeichterungen 
gesetzten Nachfrist mit ei'nJem ~n die Venftassungs
sphäre reichenden Mangel behaftet, wenn die 
Säumni$J7jusch1ag!>festsetzUJnJg trotz stJattgebender 
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Enledigung der Berufung gegen diesen Abwei
su.ngsbescheid ,aufrechterhalten wird., Dies,er 
Rechtsa.nsicht entsprechenid dürfte, 'wenn keine 
Möglichi~eit zur KorrekDur einer Säumni&zu
schl,a,gsfest~etZtul1Jg 1m Fall eines spät'eren Ob
siegens des Benufungsw.erbers in dem die Zah
lungtserleichterung hetreffe,nden Rechtsstreit ge
schaffen würde, ,die Verpflichtung zur Entrich
tunlg,des Säumnis:zuschhges erst mit Alhlauf ,der 
durch die rechtskräftige Abweisun:g der Berufung 
in Gang gesetz~en Nachfrist eintreten. Da hie
durch aber auch vö1Eg unlbegründeten Bemfun
gen gegen Bescheide, mit .denen Ansuchen um 
Z,ahlungserleichterungen nicht voHinhaltlich stlatt
gegeben wir,d, eine den Zeitpunkt der Entrich
tmrug .der Albgabe nebeng,e:hühr,enfrei hinaus
schiebende Wirkulng z.ukäme, iWolg,egen bei der 
Bewilli'gung von Zahlungserleich'uerungen Stun
dungszinsen Ztu entrichten sind, so,l,l eine Regelung 
in Idie BAO :a;uf,genommen werden (§ 221 a 
Ahs. 1), wonach Ibei Abänderung oder 'Auf
hebung bestirnmterBeschei,de die :bereits einge
tretene Verpflichtung 'zur Entrichtung ,eines 
Säli'lThniszuschlages nachträg,lich wierdenum weg-

- fäHt. Damit wird erreicht, daß in verf:as'sungos
rechtlich un,b,,,denklich erscheinender _ Weise so 
wie bisher die V,erpflichtung zur Entrichtung von 
Sä,umniSizuschlägen an die Nid1teinhaJrun'g in 
erstinstanrzlichen Besch,eiden hestimmter Zah
lungsfr,isten geknüpft ,werden ka'nn. 

Immer ,wieder wird es von Alhg:ahepflichtitgen 
alls Härte empfunden, daß die spätere Hemb
setzung nicht zeitgerecht entrichteter Ahg'alben 
keine Auswirkung auf Idie Höhe des verwirkten 
SäuffiontszuschIa,ges hat. Obwohl der Veflfas~ungs
gerichtshof mit Erkennunis, Sl<g. 6915/1972, die 
Ansicht, daß die Verpflichtung zur Entrichuung 
eines Säumnisz-uschLa,ges ohne Rücksicht ,auf die 
sachliche _ Richügkeit der rz1.lJgrunicLeliegenden 
Steuervorschrdbung besteht und Idaher die nach
trägliche HembsetZiung der vorgeschr,ielbenen Ab
gabe die Höhe des beneits vel'1wirkten Säumnis
zu,schI aJges nicht rz,u - :beeinflussen veJ1mag, ftür 
dentkmöglich e!1achtet ,hat, soll eine RegeLung ge-' 
troff,en wenden (§ 22.1 a Albs. 2), derZUifoJ,~edie 
vor.arugeführ,te Härte über Antmg durch Anpas
s.ung .des verwirkten Säumni'szuschla,ges im Fall 
der späteren Hefa!bsetzung .der zugrundeliegen
den Ah:ga:bensch~ld ver.mi,eden wind. Die An
passu,ng des Säumniszuschlages über Antra.g 
wUl1de deshalb einer -:amtswegigen' vorgezolgen, 
weil let'ztere ,eine mit erhöhtem Personal- und 
Sach'lJUfwarud venbundene ständige Überwachung 
aHer A1bg.a.benkontell enfordefllich machen würde, 
obwohl nicht jede Hembsetzung einer festgesetz
ben Ahgabe 'auch ei.ne· Her.absetzun'g eines Säum
niszuschla,gesnach sich zieht, beispielSlweis,e, wenn 
die Ahglabe rechllz,eiti.g entrichtet oder ein Säum
niszluschhg infolge eines rechtzeitig eintgehrach
ten Za!hlung~erleichterungsan:suchenis noch nicht 
verwirkt worden ist. 

Die geforderten ,ge.na,uen Anglaben im Antr:ag 
erscheinenzumutbar und ,aus Gründen einer 
mög:lichst 'spars:amen Venw,aillung ,not'wen,dig. 

Da Umstäl1ide, die zu einer Knlderung der An
passung he'scheirdmäßiJg festgeseoztler Vorauszlah
lungen flÜ,hren, ·zumeist er,st nach der,en erst
mailiger FestsetZtung eintreten, !besteht f,ür eine 
Korrektur des SäumniSiZIuschhges in Fällen der 
A!bätn1derung oder Au.fhebung eine:s Vomuszah
lurugshesch,eides auf Grund ,von LRe:gdungen 
a!ußerhalb ,der BAO (zB§ 45 ESoG 1972) keine 
Ver1anl'assung, Wia's im neuen § -221a Albs. 4 zum 
A'usdruck kommt. 

Zu Art. I Z. 100: 

Im Falle des Widerrufs einer Abschreibung 
(Löschung oder Nachsicht) oder einer Entlassung 
aus der Gesamtschuld soll dem Abgabepflichtigen 
eine Hemmung der Einbringung bei rechtzeitiger 
Einreichung eines Ansuchens um Zahlungserleich
terungen spätestens eine Woche vor Ablauf der 
in den §§ 235 Abs. 3 und 237 Abs. 2 BAO ge
nannten - Nachfristen zlugebilligt ·we!1den, was 
durch ,eine diesbezügliche K'l1ideml1ig des § 230 
Ahs. 3 ,HAO erreicht wird. 

Bereits § 230 Abs. 4 BAO in der derzeit in, 
Geltung stehenden Fassung enthält im Interesse 
der KlarsteIlung die nunmehr ebenfalls vorge
schlagene Ergänzung gegenüber der Regierungs
vorlage um die Worte "dem Ansuchen". 

Zu Art. I Z. 117: 

Mit der lruunmehr,1gen Fassung ides § 260 Abs. 2 
ht. e BAO soH in Anlehnung 'an das Erkenntnis 
des Verwaltulllgsigerichtshofes vom 15. Oktoiber 
1979, Zl. 5'66/78, klaJ1gesbellt wellden, daß in 
bestiJmmt,en Ange1egoenheit,en .auch die Entschei
dung über Berufu'llig<en gegen Bescheilde betref
fend Aibwei~ung von Anträgen auf Wiedel'luf
nahmeei,nes Verfahrens in die SenatszustärudiJg
keit fällt. 

Zu Art. I Z. 136: 

Die Kndel1Ung des § 304BAO verfolgt den 
Zweck, durch Vermeidung des lauf eine Ermessens
übung hinweisenden Wortes "zulässig" klar zum 
Ausdruck zu bringen, daß sich der Eintritt der 
Verjährung auf die Erledigung eines vor diesem 
Zeitpunkt eingebrachoen Antrags auf Wiederauf
nahme des Verfahrens nicht auswirken darf. 

Zu Art. I Z. 138: 

Durch die Erweiterung des § 308 Albs. 5 HAO 
soU khr Z!um Aus.druck gebracht werden, daß 
in den in Betracht kommenden Fälllen der Antrag 
a.uf Wiedereinseuzung in den vorigen Soa,nd beim 
Wohnsitzfina.n:za.mt einzubringen ist. Sofern der 
AntfaJg auf Durchführung des ]:aJhreslausgleiches 
nicht bereits helm Arheitgeber eingebmcht wor
den ist, kann er im Hinblick auJ Abs. 3 leg. cir. 
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4 286 der :Bettagen 

~leichzeitig mit dem Antng auf Wiedereinsetz'ung 
ln den vorigen Stand' beim Wohnsitzfinanz,amt 
eingebracht wenden. 

Zu Art. I Z. 140: 

Die nunmehrige Fass,ung des Art. I Z. 140 süll 
die beahsichtigte Anderung des § 314 BAO kliarer 
zum AUSJdruck bringen als di,cs in der Regierungs
vod:\Jge ,der F,all war, 

Zu Art. V Z. 9: 

. Für die Legisvakanz hinsichtlich § 227 Abs. 4 
la. 'a BAO in der ,Fassung des Art. I Z. 97 der 
Regierungsvorlage besteht keine Veranlassun<T 
weil Zahlungsfristen ,im Sinn der zitierten B:~ 
stimmung nicht erst durch Art. I Z. 86 geschaffen 
werden, sondern bereits nach der geltenden 
Rechtslage, zB gemäß § 175 Abs. 3 und 4 Zoll
gesetz 1955, bestehen. Auch hinsichtlich § 227 
Ahs. 4 Et. g BAO in der Fassung des Art. I Z. 97 

'erscheint eine Legisvakanz im Hinblick auf die 
M?glicI:~eit einer Realisierung ohne· umfang
reIche Anderungen der die eLektronische Daten
verarbeitung steuernden Programme nicht erfor
derlich. Der verwaltungsver,einfachende Effekt 
dieser Regelung,en soll daher zum ,fr;ühestmö,<T-
lichen Zeitpunkt herrbeigeführt wenden. ,., 

Zu Art. V Z. 14: 

Art. V Z 14 der R'egierungsvorlage läßt es 
zweifelhaft erscheinen, ob auch die neu anzufü
genden, im Interesse der Lohnsteuerpflichtigen 
gelegenen Abs. 4 und 5 des § 240 BAO erstmals 
auf das Jahr 1975 betreffende Anträge anzu
wenden sind, wie dies hinsichtlich der vürgeschla
genen Neufassung des Abs. 3 leg. cit. ausdrück
lich vorgesehen ist. Eine diesbezügliche Klarste!
lung ,erscheint daher geboten. 

Weiters beschloß der AJUSschuß ein:sümmig 
folg'ende Festste,llutl!gen in <den Bericht amfzu
nehmen: 

Hirscher 

Berichterstatter 

Zu Art. I Z. 125: 

üer . Ausschuß s·tdlt in übereinstimmung mit 
der bisherigen Rechtsprech.un:g des Vel"walnungs
gerichtshüfes (siehe die Erkenntnisse V.Qtffi 17. Jän
ner 1964, Z1. 1904/63, und vom 17. März 1970 
Z1. 1855/68) .fest, daß es sich bei. einem in di~ 
äu~ere Erscheinun,gsfo= ein es Beschei·des ge
kleIdeten "Sammel-Steuenbescheid" rechtlich nur 
um die Zusammenfass.ung von s,achlich seJJbständi
?en Arhg'abenbescheiden hamidelt. Demzufolge ist 
J'elder der vus:\Jmmengdilßten AhgaJbenibescheide 
für sich aHeun der RechtSlkr,aft fähig und ld:iJher 
der Anfechtung mit Berufung Zlu'gänglich. Wird 
nur einer der ,zus:ammengefaßten Abgaben
bescheiJde angefochten, danf sich die B,erufungs
entscheidun;g a·uch ,nur 'auf' ,die den Gegenstand 
desangofochtenen AbgJa1benlbcscheides bildende 
AbgaJbe 'erstrecken. 

Zu ~rt. I Z. 126: 

Der Ausschuß st'elllt ,fest, daß :von einer Um
wan'dlung der Ermessensvorschr~ft des § 293 HAO 
in ei,ne das Ermessen der Albgabenbehönden ,aus
schheßende Vorschrift A:hstland genommen 
w,u~de, weil hei Fehlern geringHi:gi,ger Art die 
ß.eriCl~tigulligden AbgahenlbehöJ:1den nicht in allen 
Fällen z,ur Pflicht gemacht weriden solL Da die 
Vorschrift des § 293 BAO kei'ne Grun,drl,age nur 
für einseitig fiskalische Maßnahmen Ibildet, sind 
in pflich,ugemäßer El"messenslÜhung Berichtigungen 
aUChZUigJ'llnsten der Abg:\Jbepflichügen vorzuneh
men. Hiebei wird inshesondere Idara:u,f Be1dracht 
zu nehmen .sein, o,b sich 'aus der Berichtigung für 
die Abgabepflichtigen wesentliche AUiswirkun,gen 
er.geben wünden. 

Der Finanz- und Budgetausscl1uß stellt somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle dem a n
g e s chi 00 s sen enG e set zen t w u r f die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1980 03 13 

Mühlbacher 

Obmannstellvertreter 

'j. 
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'j. 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 

mit dem die Bundesabgabenordnung, das 
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, 
das Zollgesetz 1955 und das Gerichts- und 
Justizverwaltungsgebührengesetz 1962. ge-

ändert werden 
Der N atiQnalrat ,hat be-schlossen: 

Artikel I 
Die Bundesahgabenmdnul1Jg, BGBl. Nr. 194/ 

1961, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBL Nr. 320/1977, wird wie folgt geändert: 

1. ~m § 1 lit. aist ,das Wort "Eingangsahga~en" 
durch die Worte - "Eingangs- und Ausgangsab
gaben« zu ersetzen. 

2. Die §§ 2 und 3 haben zu lauten: 

,,§ 2. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
gelten, so,weit sie hienuf nicht unmitteLbar an
wendbar sind und nicht anderes bestimmt ist, sinn
gemäß ~n Angelegenheiten 
_ a) der von den Abgabenbehörden des Bundes 

zuzuerkennenden oder rückzufordernden 
bundesrech-tLich gerege! ten 

1. Beihilfen a:Her Art und 

2. Erstattungen, Vel'gütungen -und Abgel
tung,en von Abgahen und Beiträg-en; 

b) .des Tahak-, 'Bran,ntwe,in- und Salzmono
pols, soweit die AhgaibenJbehörden des Bun
des nach den diese Monopole regelnden 
Vorschriften behördliche Aufgaben zu ,be
sorgen haben. 

. § 3. (1) Abgahen ~m Sinn dieses Bundesge
setzes sind, wenn nicht anderes ~estimmt ist, 
neben den ,im § 1 bezeichneten öffentlichen Ab
gaben und Beiträgen auch die im § 2 lit. a ange
führten Ansprüche sowie die in Angelegenheiten, 
auf di,e dieses Bundesgesetz anzuwenden ist, an
fallenden sonstigen Ansprüche auf Geldleistungen 
einschLi,eßlich der N ebenanspcüche aUer Art. 

(2) Zu den Nebenanspcüch,en gehören ins~eson-
dere 

a) die Abga:benerhöhungen, 

ob) der Verspätungszuschlag, 

c) die im Abgabenverfahren auflaufenden Ko
sten und die in diesem Verfahren festge-

setzten Zwangs- und Ordnungsstrafen so
wie die Kosten der Er:satzvornahme, 

d) die Nebengebühren der Abgaben, wie die 
StundungsZtinsen, der Säumniszuschlag und 
die Kosten (Gehühren und Auslagenersätze) 
des V oll streckungs- und Sicherungsverf ah
rens. 

(3) Abgaben:vor:schl'iften im Sinn di·eses Bun
desgesetzes 'sind die Vorschriften der Bundesab
gabenordnung und aller Gesetze, die Ahgaben 
im Sinn des Abs. 1 sowie Monopole (§ 2 lit. b) 
regeln oder s,ichern .. 

(4) Die von den A'b~aibenibehörden des Bun
des zu Beiträgen zu erhebenden N ebenansprü
che sind Eim:nahmen des Bundes." 

3. § 4 Abs. 2 lit. e und f erhalten die Bezeich
nung "c)" und ,,-d)". 

4. Im § 5 sind die Worte "eines Abgabepflich
tigen" -durch die Worte ",einer Person" zu er
setzen. 

5. Die überschpift vor § 6 hat zu lauten: 

"B. G e sam t s c h u I d, H a .f tun gun d 
Re eh t s, na eh f 0 I g e." 

6. § 6 Ahs. 2 hat zu lau~en: 

,,(2) Personen, die gemeinsam zu einer Ab
gabe heranzuziehen sind, sind ebenfalls Gesamt
schuldner; dies gilt insbesondere auch für die 
Gesellschafter (Mitglieder) einer nach bürgerli
chem Recht nicht rechtsfähigen Personenvereini
gung (Personengemein-schaft) hinsichtlich j-ener 
Ahgaiben, für die diese Personenvereinigung (Per
sonengemeinschaft) als solche abgabepflichtig ist." 

7. § 11 hat zu lauten: 

,,§ 11. Bei vorsätzlichen F,inanzvergehen haf
ten rechtskräftig verurteilte Täter und andere an 
der Tat Beteiligte, wenn sie nicht selbst abgabe
pflichtig -sind, für den Betrag, um den die Ab
gaben verkürzt wurden." 

8. § 12 hat zu lauten: 

,,§ 12. Die Gesellschafter von als solche ab
gabepflichtJigen und nach bürgerlichem Recht 
voll oder teilweise rechtsfähigen Personenv'ereini
gumgen ohn'e eIgene Rechrspersönlichkeit haften 
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persönEch wrdie .A:blgabensch'uLden: der Personen
vereinigung. Der Umfang ihrer Haftung richtet 
sich nach ,den V ol1schriften des hürg,erLichen 
Rechtes." 

9. § 16 letzter Satz hat zu Ilauten: 

"Eine P,er,son gilt aIs wesentlich heteiJligt, wenn 
sie zu mehr als einem V,iertel am Kapital der 
Körperschaft :beteiligt ist." 

10. Im § 17 ist der Klammerausdruck ,,(§ 4 
Albs. 2 Et. fund Ab-s. 3)" durch den Khmmer
aUlsdruck ,,(§ 4 Aihs. 2 lit. d und Abs. 3)" zu er
setzen. 

11. § 19 hat zu lauten: 

,,§ 19. (1) Bei GesamtrechtJsn:achfolge Igehen die 
sich aus Albg,ahenvlOrschriften erglebenden Rechte 
und Pflichten des Rechtsvorgängers auf den 
RechtsnachfoLger über. Für den Umfang der In
anspruchnahme des Rechtsnachfolgers gelten die 
Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes. 

(2) Mit der Beendigung von Pe.rsonenverei:ni
gungen (P,er~ol1l:erugemeinschaften)'Ohne eigene 
Rechtspersörulicbkeit gehen deren sich aus Ab
gaben vorschriften ergebende Rechte und Pflich~ 
ten ·auf die zu]etzt beteiligt gewiesenen Geseill
schalter (Mitglileder) über. HinsichtLich Art und 
Umfangdler Inanspruchnaihme der ehemaligen 
GeseUschafter (MitgEeder) für Abgabenschulden 
der Personenvereinigung (Personengemeinschaft) 
tritt hiedurch keihe Knderung ,ein." 

12. § 34 Abs. 1 hat zu l<1Juten: 

,,(1) Die Begünstigul1Igen, dhe bei Betätigun:g 
.für gemeiun:ützige, mildtäuig·e oder kirchlich·e 
Zwecke auf abgabenrechtLichem Gelbiet ineinzd
nen Ahga:benvorschriften gewälhrt werden, sind 
an die Voraussletzungen geknüpft, daß die Kör
perschaft, Personenvereinigung oder Vermögens
rma:sse, ,der die Begünstigung zwkommen soll, 
nach. Gesetz, Satzung, Stiftung,sbri-ef oder ihrer I 
sonstigen Rechtsgrundla.ge und nach ,jhrer tatsäch
lichen Geschäftsführung ausschließlich und un
mitte1barder Förderung dtlr genannten Zwecke 
zumindest überwiegend ,im Bundesgebiet dient." 

13. § 39 Z. 1 hat zu lauten: 

,,,1. Die Körperschaft darf, albg'esehen von 
völlig untergeordneten Nebenzwecken, ke,ine 
anderen ,aIs gemeinnützige, mildtätige 'Order 
kir~Lichre Zwecke verfolgen." 

14. Im § 41 Albs. 1 ist ,an die SteUe des Punktes 
ein Strichpunkt zusetzen und folgender Halb
'satz anzufügen: 

"als Satzurng im. Sinn ,der §§ 41 bis 43 gilt auch 
jede andere sonst in B,etracht kommende Rechts
grundlageeiner Körperschaft." 

15. § 45 Albs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 45. (1) Unterhält eiIl.re Körperschalt, die. 
die Voraussetz'UJngen einer BegünstJigung auf ab
gabenl'echtjlrichem Gebiet im ührigen ,enfüllrt, einen 
wirtschaftlich'en Geschaftsbetrieb (§ 31), so rist slie 
nur hinsichtlich cLieses Betriebes albgalbepflichtig, 
wenn er sich als Mittel zur Erreichung der ge
meinnütZJigen, mildtätigen oder kirchilichen 
Zwecke dar:stellt. Diese Vorausse~zung ist gege
ben, wenn durch den wirtschaftEchen Geschäfts
hetri~b eine Abweichung von den im GeSetz, in 
der Satzung, im Stiftungsbrief odler in der son
stigen R,echtSlgrunrdliage der Körperschaft festge
legten Zwecken nicht eintritt und die durch den 
wirtschaftlichen Gesch~ftsberieb erzielten über
schüsse der Körperschaft zur ,Förderung ihrer 
.gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecke dienen. Dem wirt;schaftlrichen GesChäfts
betrieb zugehöriges Vermögen gilt je nach der 
Art des Betri,ebes alls B,etriebsvermögen oder als 
hnd- und forstw~rtschaft~j,ches Verfnögen, arus 
de:m wirtschafd1.ichen Geschäftsbetrieb erzielte 
EinkÜlnftesind wie Einkünfte aus einem gleich
.artigen in Gewinnalbsicht gefiihrten Betrieb zu 
behandeln. " 

16. Nach § 48 ist fol~ender § 48 a mit über
schrifteintzufügen : 

"E. Ahgiabenrechdicrhe Geh,eim-
hr~ah u mirgsplH ich rt. 

§ 48 a. (1) Im Zusamrnen'haJng mit der Durch
führung von Abgabenvel'fahren, Monopolverfah
ren (§ 2 lit. lb) oder Finallizstrafvenrahren besteht 
die Verpflichturug zur arbgabenrrechtlichen Ge~ 
heimhaltung. 

(2) Bin Beamter (§ 74 Z. 4 StGB) Orde~ ehe
maliger Beamter venletzt dliese Pflicht, wenn er 

a) der öffentLichke,it unbekannte Verhält
:nisse oder Umstände 'eines anderen, die ,ihm 
ausschließHch kraft sei,nes Amtes in einem 
Abgalben- oder Monopolverfahren oder in 
,einem Finarnzstrafverfahren anvertraut. oder 
zugänglich geworden sind, 

b) de!1J Inhail1t von Akten eines Abgalb en-
oder . Monopolv'erfa!hr,ens oder eines 
F,inam'Zstrarfv,erfahrens oder 

c) den Verllaufder Bera'tung 'und Abstimmung 
der Senate im AJbgalbenverfahren (§ 270) 
oder Finanzstrafvenfahren 

unbefugt offenbart oder verwertet. 

(3) Jejmand an:derer als die im Abs. 2 genann
ten Personen v,erletzt die ahgahenrechtliche Ge
heirrihaltungspflicht, wenn ,er dier öffentlichkeit 
unbekannte Venhähni'sse. oder Umstände eines 
anderen, die ihm ausschließliich 

a)durch seine Tätigkeit aJIs Sachverständiger 
oder als dessen Hilfskraft in einem Ab
gahen- oder Monop()llverfahren oder in 
'einem Finanzstrafverfah'l'en, 
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b) aus Akten eines Ahgahen- oder Monopol
verfahrens oder eines Finanzstrafverfahrens 
oder 

c) durch seine Mitwirkung bei d~r P,ersonen
stands- und Betriebsauf,nahme (§§ 117 und 
118) 

anvertraut oder zugänglich geworden sind, un
befugt offenbart oder verwernet. 

(4) Die Offenbarung oder Verwertung von 
Verhältnissen oder Umständen ist befugt, 

a) wenn· sie der Durchführung eines Abga
ben- oder MonO'pol'verfahrem oder eines 
Finanz'strafv'erfahrens dient, 

b) wenn sie auf Grund einer gesetzlimen Ver
pfl,ichtung erfoIgt oder wenn sie im zwin
genden öffentloichen Interesse gdegen ist 
oder . 

c) we,nn ein schutzwür,diges Interesse off,en
sichtlich nicht vO'l11iegt oder ihr diejenigen 
zustimmen, der,en Inter,essen an der Geheim
h:l!ltwng verletzt werden könnten." 

17. § 52 hat zu Lauten: 

Steuerpflichti!ge), ist unheschadet der Bestimmun~ 
gen der§§ 57 und 59 das Wohnsitzfinanzamt 
(Albs. 2) ördich zuständig, soweit nicht nach 
Abs. 3, 4, 5 oder 6 ein alnderes Finanzamt zu
ständigrst. 

(5) Die Zuständ1gkeitsbestimmungen der Albs. 3 
und 4 gelten für die Erhebung der Vermögen
steuer von zus'ammen zu v,eranlagenden Personen 
auch d\lJnn, wenn n'Wr cine dieser PersO'nen einen 
Betr,ieb unterhäIt oder wenn nur eine der zu
samjmen zu ver:llnlagenden'Persone~ ;als Mitunter
nehmer an 'einer Personenvel1einigung ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit 'beteiligt ist, ühne 
daß eine andere der zusammen, zu veranlagenden 
Persünen ,ein,en Betrieb unterhäilt. 

(6) Wäre auf Grund der vürstehenden Be
stimmungen für die Erhebung der Vermögen
steuer vün zusammen zu veranlagenden Persünen 
nicht bloß ein Finanzamt örtlich zuständig, sO' 

ist vO'n diesen mehreI'en Finanzäimtern jenes zu
ständig,oos erstmaLs vom V ol1handensein stewer
pflichtig,en Vermögens Kenntnis edangt hat." 

,,§ 52. Unbeschadiet anderer gesetzlicher An- 20. Im § 57 Abs. 1 haben' die W ürte "vO'rbe-
d f .1 ch ch k haltlich der im Abs. 3 ,geregelten Ausnahmen" or nungen si'nd ür ui,e sa li e Zuständig eit 

und für den Amtsbereich der Abgabenbehörden zu entfallen. 
des Bundes die VorschI'if,ten des Ahgabenver
waloungsürganis atiünsgesetz es, BGBl. Nr. 18/ 
1975, maßgeblich." 

18. § 53 Abs. 1 lit. a und b hat zu lauten: 

"a) bei ZUiIll land- und forstwirtscha:ftloichen 
Vermögen gehörenden B,etrieben, bei 
Grundstücken und B,etriebsgrundstücken 
süwie bei Gewerbeberechtilgungen, die nicht 
zu einem gewe1"bP~chten Betrieb gehören, 
das Fmanzamt, in dessen Bereich die wi,rt
schafil:l<iche Einhei,t (Untereinheit) gelegen 
ist (LllIgefinanzamt). Erstr,ecktsich diese auf 
den Amtsbereich mehrerer Finanzämter, 
So' ,ist das F~nanzamt zuständig, ,in dessen 
Bereich der wertvüllste T,eil der wirtscha,ft
lichen Einheit (Unter,einheit) gdegen ist; 

b) bei gewerblichen Betrieben und bei Ge
werbeberechtigungen, die zu einem ge
werblichen Betrieb gehör,en, das Finanzalmt, 
in dessen Be,reich sich die Geschäftsleitung 
des Betl1i~bes :befindet (Betriebsfinamzamt). 
htdiese im Ausland, So' gilt als Betriebs
finanzamt jenes Finanzamt, in dessen Be
reich sich die wirtschafdich bedeutendste 
inländische Betriebsstätte des ausländischen 
Hetl'iebes befindet;" 

19. § 55 A'bs. 1 und 5 hat zu lauten und fül
gender Abs. 6 ,ist ,anzufügen: 

,,§ 55. (1) Für ,die Erhebung der Abgaben vom 
Einkümmen und Vermögen natürlicher Persünen, 
die im InlaJnd einen W ühnsitz üder ihren ge
wöhnlichen AufenrnaIt haben (unbeschränkt 

21. § 57 Abs. 3 hat zu laUben und folgende 
Abos. 4 und 5 s,ind ,anzufügen: 

,,(3) Hinsichdich der im§ 26 Ahs. 3 genann
ten Personen, . dlie ~m Inland keinen Wohnsitz 
halben, ist das für den Auslandsbeamten zustän
dige Finanzrunt ,der Betl1iebsstätte {Albs. 1) für die 
Amtshamdlungen örtlich zuständig, die ans1ünsten 
nach Abs. 1 dem Wohnsitzfinanzamt übliegen 
würden. -

(4) Ist .in Angdegenhei~en, für die nach Abs. 1 
das Wohnsitzfinanzamt zuständig ist, die ört
liche Zuständigkeit übergegangen (§ 73 erster 
Satz), So' können Anbringen auf Einleitung eines 
Verfahrens außer beim örtlich zuständigen Finanz
amt auch noch bei jenem Finanzamt, das selbst üder 
als dessen Hilfsstelle eine Gemeinde die Lohn
steuerkarte für den Zeitraum, auf den sich das 
Anbringen bezieht, au~geschrieben ihat, einge
lbracht w'erden; dies gilt &inngemäß für .die Ein
bl'irugung vün Anträgen an GemeiI):den als Hms
s'teLlen des Fin3Jltzamte's Wm LohIlJs'teuerverlahl1en. 
Die Bestimmungen Ü!ber die Einbl'ingung von 
Berufungen (§ 249 Albs. 1), Antr~en auf W,ieder
aufnah/me ,des· Verfahrens: (§ 303 Albs. 2 und 3) 
üder Anträgen auf Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand (§ 308 Abs. 3 und 4) bleiben un
berührt. 

(5) Bei mehrfachem Wühnsitz im Bereich ver
schiedener Finanzämter können Anbringen der 
im Abs. 4 erster Satz genannten Art bei je,dem 
Finanzamt, in dessen Bereich sich ein W ühns'itz 
befindet, eingebracht werden." 

3 
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22. § 59 hat zu lauten: 

,,§ 59. Für die Erhebung ,der nicht durch § 57 
geregelten Fälle der .Nbrz;u,gsst,euern ist das Finanz
amt, .in dessen Bereich s'ich die Geschäftsleitung 
des Schuldners ,der dem Steuera:bzug unterlie.gen
den Beträg,e (des Ahfuhrpflichtig,en) befindet, 
oder, wellin ,die Geschäftsleitung nicht im Inland 
gelegen ,ist, .dIa's Binanzamt, ,indessen Bereich sich 
die wirtschaftlich bedeutendste inländische Be
triebrs:stätte des Abfuhrpflichtigen befindet, örtlich 
zuständig." 

23. § 61 hat ~u lauten: 

,,§ 61. Für die Erhebung der Umsatzsteuer 
mit Ausnaihme der EinfuhrUimsatzsteuer ist das 
F,inanzamt örtLich zuständig, von dressen Bereich 
aus der Unternehmer sein Unternehmen be
treibt. Geschieht ·di,es vom Ausland ,aus, so ist das 
Finanzamt zuständig, in dess·en Bereich der Un
ternehmer s'ein Unternehmen im Inlland betreibt 
und, wenn dies in ·den Bereichen mehrer,er 
Finanzämter geschieht, das Fina,nzamt, in dessen 
Bereich der Unternehmer -sein Unternehmen im 
Inland vorwi1egend betre1bt. Hat ern Unterneh
mer, der sein Unternehmen vom AusLand aus 
betrdbt,~m Inland keine Betriebsstätte und er
zielt er auch keine Umsätze aus der Nutzung 
ein·es im Inland geI.eg,enen Grundbe9it2Jes, so ist 
für Unternehmer, die einen Vorsteuerabzug auf 
Grund dies Ahkommenszwischen der Republik 
österreich und der Bundesrepublik Deutschland 
über die Umsatzbesteuerung des Waren- und 
Dienstleistungsverkelhrs zwischen :den östenei
chis.chen Gemeinden Mittelberg und Jungholz und 
der Bundesrepublik Deutschland, BGBl. Nr. 241/ 
1974, geltend machen, das Finanzamt Bregenz 
örtlich zuständig; in allen übcigen Fällen ,ist das 
Finanzamt Graz-Stadt örtlich zuständig." 

24. Im § 62 :halben die Beieichnung ,,(1)" und 
der Abs. 2 zu entfallen. 

25. § 63·A:bs. 2 hat, zu lauten: 

,,(2) Für die Erhebung der Sch,enkungssteuer 
von' Schenkungen unte,r Lebenden und von 
Zweckzuwendungen unter Lehenden ist das 
,Finanzamt örtlich zuständig, ~n 'dessen Bereich 
der Geschenkgeber, bei Zweckzuwendungen der 
mit mrer Ausführung Beschw.erte, seinen Wohn
sitz haJt. Bei mehrfachem Wohnsitz ,im Bereich 
veDschiedener Finanzämter ist § 55 Abs. 2 sinn
gemäß anzuwenden .. Ist der Geschenkgeber (Be
schwerte) e.vne juris,tische Person, eine Personen-' 
vereinigung ohne eigene Rechtsperönli.chkeit 
oder eine V,ermögen~ma'sse, so richtet s,ich die 
Zust~n&igkeit nach § 58." 

26. § 67 hat zu Lauten: 

,,§ 67. (1) Für die Erhebung der Versiche
rungssteuer und der Feuerschutzsteuer ist das 

Finanzamt örtLich zustän.dig, indessen' Bereich 
sich der Ort der Geschäftsleitung des V,ersiche
rers befindet. 

(2) Ist der Ort der Geschäftsleitung nicht im 
Inland ,gelegen, SOl ist das Finanz1amt örtlich zu
ständig,das sich nach den Verhältnissen dies 
Versicherungsnehmers :bei sinngemäßer Anrwen
dung der §§ 55,56 odier 58 erg~bt." 

27. § 69 hat zu lauten: 

,,§ 69. Fürdi,e Erhebung von ZöHen und 
sonsti,gen Eingangs- und Ausgangsabgahen ist das 
Zollamt örtlich zuständig, das auf Antrag mit ' 
der Sache befaßt wir,d oder von Amts wegen 
als erstes einschreitet." 

28. 1m § 70 Z. 2 ist nach dem WOrt "wird" 
ein BeistDich zu setzen und sind die Worte "oder 
a,usgeübt" durch die Wort,e "worden ist oder" 
zu ersetzen. 

29. Im § 70 Z. 3 ist folgender Satz anzu
fügen: . 

"Bei mehrfa·ch·em Wohns.jtz~m Bereich ver
schiedener Finanzämter ist § 55 Ahs. 2 smn
gemäß anzuwenden." 

30. Im § 71 Abs. 1 naJbendie Worte "gemäß 
§§ 53 his 70'" zu entfallen. 

31. ~m § 72 ,ist das Wort "Erhebunlg" durch 
das Wort "Einhebung" zu ersetzen. 

32. § 73 hat zu lauten: 

,,§ 73. Die Zuständigkeit eines Finanzamtes für 
rue Erhebung der Abgaben von E~nkommen, 
Vermögen und Umsatz und der Gewerbesteuer 
endet mit dem Zeitpunkt, in dem ein anderes 
F1nanzamt von den seine Zuständigkeit begrün
denden Voraussetzungen Kenntnts erlangt. Vom 
Ober,gang der Zuständigkeit ist der Abg,abe
pflichtige 'in Kenntnis zu setzen; eine solche V,er
ständigung vst in Ldhnsteuerange1egenheiten 
gegenüber dem Arbeitnehmer nur erfordedich, 
wenn ,ein ÜJ1>er ·s,ein A1nbringen durchzuführ,en
des oder gegen' ihn gerichtetes Lohnsteuerver
fahl"en beim übergang der Zuständigkeit noch 
nicht rechtskräftig abgesch,loss,en ist. SOIlange eine 
vorges'ehene Verständigung nicht erga;ngen ist, 
können AntbDingen auch noch bei der bisher zu
ständig gewesenen Abgabenbehörde eingebracht 
werden." 

33. § 78 A'bs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 78. (1) Parneli im A:bgabenverfahren ist der 
Abgabepflichtige (§ 77), im J3erufungsverfahren 
auch jeder, der eine Berufung einbringt (Beru
fungswerber), einem Beru,fungsV'erfa;hl'ien beige
treten ,ist (§§ 257 his 259) oder, ohne Berufungs-
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w~rber zu sein, einen Antr~g auf Entscheidung 
der Abgabenbehörde zweiter Instanz gemäß 
§ 276 Abs. 1 gestelilt hat." 

34. Im § 78 Ahs. 2 lit. a ,ist der Klalmmer
ausdruck ,,(§ 191 Abs. 1)" durch den Klammer
ausdruck ,,(§ 191 Abs. 1 und 2)" zu ersetzen. 

35. § 79 hat iu lauten: 

,,§ 79. Für die Recht5- u,nd Handlungsfähig
keit gelten die Bestimmungen des bürge,rlichen 
Rechtes. § 2 Zivilprüzeßürdnung ist sinngemäß 
anzuwenden. " 

36. § 81 1hat zu lauten: 

,,§ 81. (1) Ahgabenrechtliche Pflichten ei,ner 
Pers:onenvereinigung (Per,sonengemeinschaft) 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit sInd von den 
zur Führung der Geschäfte bestellten Personen 
und, wenn sülche nicht V'o,rhanden sind, vün den 

, Gesellschaftern (Mitgliedern) zu erfüllen. 

(2) Kümmen zu'!' Erfüllung der im Abs. 1 um
schriebenen Pflichten mehrere Per:sonen in Be
tracht, sü haben diese hiefür eine Persün aus 
ihr,er Mitte 'Oder einen gemeinsamen BevüN
mächtigten der Abg:J:benbehörde gegenüber als 
vertr,etung~hefugte Pe'l'Sün namhaft zu machen; 
diese P'ersün gi,lt so,lange als' zur Empfan~nahme 
vün Schriftstücken ,der Abgabenbehörde ermäch
tigt, als nicht eine andere Person' <'\15 Zustel1ungs
bevollmächtigter. namhaft gemacht wird. Sü
lange und süw.eit eine Namhaftmachung im Sinn 
des ersten SatZes nicht erfülgt, kann die Ab
gahenbehörde eine der zur Erfüllung der im 
Abs. 1 umschriebenen Pflichten in Bet,racht küm
menden mehreI'en Person,en als Vertreter mit 
Wirkung für die 'Gesamtheit bestellen. Die 
übrigen Personen, die ,im Inland Wühnsitz, 
GeschäftsIeitung oder Sitz haben, 'sind hievün 
zu verständigen. 

(3) Sübald und soweit die Voraussetzungen für 
die Bestellung eines Vertreters durch die' Ab
gabenJbehördenachträg1ich 'weg~efa:llen sind, ist 
die BestelJung zu widerrufen. Ein Widerruf hat 
auch dann zu erfülgen, wenn aus wichtigen 
Gründen eine andere in Betracht kümmende Per
sün von der kbg,abenbehörde als Vertreter be
steHt werden Süll. 

(4) Für p.ersünen,denen gemäß Abs. 1 'Oder 2 
die Erfüllung abgabenrechdich~r Pflichten von 
Persünenvereilligungen (Persünengemeinschaften) 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit 'Obliegt, gilt § 80 
Albs. 1 sinngemäß. 

(5) Die sich a'uf Grund der Abs. 1, 2 'Oder 4 
ergebenden Pflichten und Befugnisse werden 
dur,ch den Eintritt eines neuen Gesellschafters 
(Mitglieds) in die Persünenvereinigu;ng (Per
sonengeimeinschaft) nicht berührt. '. 

(6) In den FäiUen des § 19 Abs. 2 s,ind die 
Abs. 1, 2 und 4 auf die zuletzt bet,eilligt gewes'e
nen Gesellschafter (Mitgli,eder) sinngemäß anzu
wenden. Die he,i B,eendigungder Persün,env,ereini
gung (Persünengemeinschaft) bestehende. Ver
tretu~gsbefugnis bleilbt, sofern dem nicht andere 
Rechtsvürschriftenentgegenstehen, insoweit und 
sü:lange aufrecht, als ,llichtvüneinem der zu
letzt 'beteiIigtgewesenen Gesellschafter (Mitgli,e
der) 'Oder der vertretungsbdugten Pers 'On dage
gen WidersprucherhO'ben wird. 

(7) Werden an alle Gesellschafter (Mitgl,ieder) 
einer Persünenvereingung (Per.sonengeme~nscha.ft) 
'Ohne eigene Rechtspersönlichkeit in dieser ihrer 
Eigenschaft schriftliche Ausfertigungen einer A'b
gabenbehörde gerichtet, 'sü gilt der nach Abs. 1 
bis 5 für die Personenvereinigung (P,ersünenge
meinschaft) ZustehlungsbeV'ollmächti.gte ,auch als 
gemeinsamer ZustellungsbevüUmächtigter der 
GeseL1schaf~er (Mitgli,eder). Ergehen sülche 'schrif.t
liche .Ausfertigungen nach Beendigung einer Per- . 
sünenvere~ni.gung (Personengemeinschaft) öihne 
eiJgene Rechtspersönl,ichkeit, sü gilt die nach 
Abs. 6 v,ertretungshefugte Persün auch als Zu
stellungsbevoHmächtigter der ehemaEgen Gesell
schafter (Mitglieder), süfern ein soilcher nicht 
eigens n;tmhaft gemacht wur,de. Die Bestimmung 
des Ahs. 6 ü'ber die Erihebung eines Widerspruches 
gilt s,inngemäß. 

(8) Vertr~tungsbefugnisse nachclIen Vürstehen
den Absätzen bleiben auch für ausgeschiedene 
Gesellsch,after (Mitg,lieder) vün Personenvereini
gungen (Pe'l'SonengemeinschaJften) ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit hinsichtlich der vür dem 
Ausscheiden gelegene Zeiträume und Z~itpunkte 
betreffenden Maßnahmen bestehen, sülange dem 
nicht vün Seiten des ausgeschiedenen Gesell
schafteI's (Mitglied!s) oder der vertretungsbefug
ten Persün widersprüchen wird. 

(9) Die Abs. 1 bis 4 'gehen sinngemäß für Ver
'mögensrnassen, die als 'Sülche der Besteuerung 
unterliegen." 

37. § 83 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Inhalt und Umfang der Vertretungsbe
fugnis des' Bevüllmächtigten richten sich nach 
de'r Vüillmacht; hierüber sowie über den Bestand 
der Vertretungsbefugnis aufuauchende Zweifel 
sind nach den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechtes zu beurteiLen. Dire Ahgalbenbehörde hat 
die BeheibungetwaJiger Mängelli unter sinngemäß,er 
Anwendung der Bestimmungen des § 85 Abs. 2 
von Amts wegen zu veranlass'en." 

38. § 86hatzu lauten: 

,,§86. Anbringen, die nicht unter § 85 Abs. 1 
fallen, können mündlich v'Orgebracht wer,den, sü
weit nicht die Wichtigkeit 'Oder der Umfa,n,g des 
AnJbr,ingens Schr<iftlichkeit erfordert, in welchem 
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Fahl § 85 Albs. 3 mit Ausnahme von lit. a und b 
sinngemäß anzuwenden ist." 

39. Im § 87 si'nd im Ahs. 1 nach dem WOrt 
"Fällen" die Worte "der unmittelbaren oder 
sinngemäßen Anwendung" und ist im Abs. 3 
lit. b nach dem Wort "vernommenen" das ·Wort 
"AuskU!IlJftsper'sonen" soWlie nach diesem Wort 
ein Beist;rich ,einzufügen. 

4Q. Im § 91 Abs. 2 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"Inder V.odadUl11ig von Zeu:gen .ist weiters auf' 
doie gesetzlichen Bestimmungen Ü!ber Zeugenge-

. bühren (§ 176) hinzuweisen; dies .g~lt ,:Yinngemäß 
für .die Vorladung vo,n Auskunftspersonen, die 
gemäß ,§ 143 Abs. 4 Anspruch auf Zeugengebüh
ren haben." 

41. Im § 97 A'bs. 2 ist die Zitierung ,,§ 191 
Abs. 3" durch die Zitierung ,,§ 191 A:bs. 4" zu 
ersetzen. 

42. § 101 AJbs. 1 JJat zu h,ut,en: 

,,§ 101. (1) Ist eine schrif~j,iche Ausfertigung 
an mebr.ere Personen gerichtet, die dieselbe ab
gaben rechtliche Leistung schulden oder die ge
meinsam zu einer Abgahe heranzuziehen sind, 
und haben diese der Abgabenbehörde keinen 
gemeinsamen Zustellungsbevollmächtigten be
kanntgegeben, so gilt mit der Zustellung einer 
einzigen Ausfertigung an eine dieser Personen 
die Zustel'lung an allea"ls vollzogen, wenn auf 
diese Rechtsfolge in der Ausfer~igung hingewie
sen w,ird." 

43. § ~08 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Beginn und Lauf einer Frist werden durch 

Samstage, Sonntage oder Feiertage nicht behin
dert. Fällt das Ende einer Frist auf einen Sams
tag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag, Karfreitag 
oder 24. Dezember, so .ist der nächste Tag, der 
nicht einer der vorgena·nnten Tage .ist, aLs letzt,er 
Ta-g der FrrLst anzusehen." 

I -

46. § 113 und seine überschrift h<liben zu lau
ten: 

"K. R e c h t s b e ,l·e hr u n g. 

'§ 113. Die .A:bgabenbehörden haben den Par
tei,en, ,die nicht durch berufsmäß1ge Parteien
vertreter vertreten sind, :auf V,erlangendie zur 
Vornahme ihrer. Verf'aihrenshandlungen nötigen 
Anleitungen zu geben und 'sie ülber die mit ihnen 
Handlungen oder Untedassungen /UnmitteLbar 
vertbundenen Rechrsfolgen ZJU belehren; diese An
leitungen und Belehrungen können auch münd
lich ertei-lt werden, worüber crtor.derlichenfalls 
ein Aktenvel'merk aufzunehmen ist." 

47. § 118 Abs. 2 hat zu la'uten: 

,,(2) Die Haushaltsvorstände haben über sich 
und über die zu ihrem Haushalt gehörigen Per
sonen die in den amtlichen Vordrucken (Haus
haltslisten) verlangten Angaben über abgaben
rechtlich maßgebende Umstände (insbesondere 
über Namen, Geburtsdatum, Familienstand, 
Wohnsitz, Erwerbstätigkeit, Betrieibsstätten) zu 
machen. Ferner ist in die Haushaltslisten eine 
Frage nach dem Religionsbekenntnis aufzuneh
men. über die in den HaushaItslisten gemachten 
Angaben betreffend Namen, Geburtsdatum, . Fa
milienstand, Relig,ionsbekenntnis, Wohnsitz 
(einschließlich aIIfäIIiger Kndenungen) und Er
wenbstätigkeit hat die Gemeindebehörde den ge
setzlich anerkannten Relig.ionsgeseIIschaften auf 
Verlangen Auskunft zu erteilen; diese Aus
kuriftspflicht kann auch einvernehmlich durch 
übermittlung von maschineIl lesbaren Dat,enträ~ 
gern erfüllt wel'den, wenn sichergestellt ist,. daß 
nur die düeser Pflicht unterliegenden Daten über
mittelt werden." 

48. Im § \20 ist im Abs .. 1 der Klammeraus-' 
druck ,,(§ 55 Abs. 2 oder § 58)" durch den 
Klammerausdruck ,,(§§ 55, 56 oder 58)" und 
im kbs. 2 der Klammer<liusdruck ,,(§ 61 Abs. 1)" 
durch den Klammerausdruck ,,(§ 61)" zu er-
setzen. 

44. Im § 111 Abs. 3 ist der Betrag von 
,,10000 S" durch den Betrag von ,~20 000 S" zu ·49. § BI Abs. 1 hat zu huren: 
ersetzen. 

44 a. Im § 11,1 hat .der Abs. 4 zu entfallen 
und ·erhält der bi~herige Abs. 5 die Sezeich'u:ung 
,,(4)". 

45. Im § 112 ist 1m Abs. 2 der Betng von 
,,1 000 S" durch den Betrag von ,,2000 S" zu 
ersetzen und nach Abs. 4 folgender Abs. 5 anzu
fügen: 

,,(5) Gegen öff,entliche Organe, die in AusÜ!bung 
ihres Amtes als Vertreter einschreiten, und gegen 
B.evollmächtigte, die zur berufsmäßigen Parteien
vertretung befugt sind, ist, wenn sie einem Dis
ziplinarr.echt unterstehen, keine Ordnungsstrafe 
zu verhängen, sondern die Anzeige ah die Dis
ziplinarhehöroe Z'll erstatten." 

,,§ 131. (1) Unbeschadet anderer gesetzlicher 
Anordnungen sind Bücher, die gemäß den §§ 124 
oder 125 zu führen sind oder ohne gesetzliche 
Verpflichtung geführt werden, und Aufzeichnun
gen der in den §§ 126 bis 130 bezeichneten Art 
im Inland zu Hihren. Eine danach gegebene Ver
pflichtung zur Führung von Büchern oder Auf
zeichnungen im Inland entfällt hinsichtlich jener 
Vorgänge, die einem ill). Ausland gelegenen Be
trieb oder einer im Ausland gelegenen Betriebs
stätte zuzuordnen sind, wenn hierüber im Aus
land entsprechende Bücher oder Aufzeichnungen 
getühl't werden und durch allenfalls notwendige 
Anpassungsmaßnahmen die Einhaltung der für 
die Erhe~ung von Abgaben bedeutsamen Vor
schriften gewährleistet ist; soweit eine Verpflich-
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tung zur Einsichtgewährung besteht, sind derar
tige Bücher oder Auf.zeichnungen über Verlangen 
der Abgabenbehörde innerhalb angemessen fest
zusetzender Frist in das Inland zu bringen. Falls 
dies nach dem Recht des Staates, in dem diese 
Bücher oder Aufzeichnungen geführt werden, 
nicht zulässig ist, genügt die Beibringung ur
schriftgetreuer Wiedergaben. Bücher oder Auf
zeichnungen brauchen ferner insoweit nicht im In
land geführt zu werden, als das für die Er
hebung der Umsatzsteuer zuständige Finanzamt 
für den Einzelfall über Antrag die Führung im 
Ausland bewilli,gt hat. Die BeWcilligung darf sich 
nur auf solche Bücher oder Aufzeichnungen er
strecken, die im Anschluß an im Inland geführte 
Grundaufzeichnungen geführt werden. Dabei muß 
gewährleistet sein; daß die Erforschung der für die 
Erhebung der Abgaben wesentlichen tatsächlichen 
und rechdichen Verhältnisse ohne Erschw,ernisse 
möglich ist. Für alle auf Grund von Abgaben
vorschriften zu führenden Bücher und Aufzeich
nungen sowie für die ohne gesetzliche Ver
pflichtung geführten Bücher gelten insbesondere 
die folg,enden Vorschriften: 

in einem laufend geführten Verzeichnis 
(Kontenregister) festgehalten werden. 

5. Die zu Büchern oder Aufzeichnungen ge
hörigen Belege sollen deral1t geordnet auf
bewahrt werden, daß die Überprüfung der 
Eimragungen jederze,~t möglich ,ist. 

6. Die Eintragungen sollen nicht mit leicht 
entfernbaren Schreibmitteln erfolgen. An 
Stellen, die der Regel nach z'u beschreiben 
sind, sollen keine leeren Zwischenräume ge
lassen werden. Der ursprüngliche Inhalt einer 
Eintragung soll nicht mittels Durchstreichens 
oder auf andere Weise unleserlich gemach,t 
werden. Es soll nicht radiert ,und es sollen 
auch solche Veränderungen nicht vorgenom
men werden, deren Heschaffenheit unge
wiß läßt,. ob sie bei der ursprünglichen Ein
tragung oder erst später vorgenommen wor
den sind." 

50. Im§ 132 Abs. 1 erster' Satz haben der 
Beistrich nach dem Wort "Jahr,e" und, die Worte 
"Aufzeichnungen über die EinhehaItung und Ab
fuhr von Abgaben durch fünf Jahre" zu entfallen. 

1. Sie sollen in einer lebenden Sprache und mit 51. Im § 135 Abs. 1 ist an die Stelle des Punk-
,den Schriftzeichen einer solchen geführt 'wer-, tes ein Strichpunkt zu setzen. Folgende Sätze sind 
den. Soweit Bücher und Aufzeichnungen 
nicht in einer für den Abgabepflichtigen im anzufügen: 
Aibgahenverfahren zugelassenen Amtssprache "solange die Voraussetzungen für die Selbst
geführt werden, hat der i\lbgahepflichtige auf berechnung einer Abgahe durch den Abg>abe
Verlangen der Abgabenbehörde eine be- pflichtigen ohne ahga:ben:behördliche Festsetzung 
glaubigte übersetzung der vorgelegten gegeben sind, tI1itt an die Stelle des' festgesetzten 
Kontoauszüge, Bilanza:bschriften oder Belege Betrages der selbst berechnete Betrag. Dies gilt 
beizubringen. Soweit es für die Durchführung sinngemäß, wenn nach,den Abgabenvorschriften 
einer abga,benbehördlichen Prüfung (§§ 147 die Selbstberechnun:g einer Ahgabe einem ab
bis 153) erforderlich ist, hat der Abgabe- gabenrechtlich Haftungspflichtigen obliegt." 
pflichtige auf seine Kosten für die über-
setzung der eingesehenen Bücher und Auf- 52. Im § 139 ist der Klammerausdruck ,,(§§ 207 
zeichnungen in eine für ihn zugelassene bis 209)" durch den Klammerausdruck ,,(§§ 207 
Amtssprache Sorg,e zu tragen; hiebei ge- bis 209 a)" zu ers,etzen. 
nügt die Beistellung eines geeigneten Dol
metschers. 

2. Die Eintragungen sollen der Zeitfolge nach 
geordnet, vollständig, richtig und zeitge
recht vorgenommen werden. Kasseneinnahm
men und -ausgaben sollen mindestens täglich 
aufgezeichnet werden. 

3. Die Bezeichnung der Konten und Bücher 
soll erkennen lassen, welche Geschäftsvor
gänge auf diesen Konten (in diesen Büchern) 
verzeichnet werden. Konten, die den Ver
kehr mit Geschäftsfreunden verzeichnen, 
sollen die N amen und Anschriften der 
GeschäftSlfreunde ausweisen. 

4. Soweit Bücher oder Aufzeichnungen gebun
den geführt werden, sollen sie nach Maßgabe 
der Eintr,agungen Blatt für Blatt oder Seite 
für Seite mit fortlaufenden Zahlen versehen 
sein. Werden Bücher oder Aufzeichnungen 
auf losen Blättern geführt, so sollen diese 

53. Im § 143 ist !im Abs. 3 die Zahl ,,173" 
durch die Zahl ,,174" zu ersetzen und ist folgen
.der Abs. 4 anzufügen: 

,,(4) Die Bestimmungen über Zeug,engebühren 
(§ 176) gelten auch für Auskunftspersonen, die 
rucht in einer ihre persönliche Ahgabepflicht 
betreffenden Angelegenheit herangezogen wer
'den." 

54~ § 145 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 145. (1) Für Zwecke der Erhebung der Ver
brauchs,tt'uern, der' Zölle und sonstigen Eingangs
und Ausgangsabgahen unterliegen Gebäude, 
Grundstücke, Betriebe, Transportmittel und 
Transporthehältlflisse auch dann der N ach'schau, 
-wenn die Vermutung besteht, daß sich dort ver-
brauchsteuerpflichtige, eingangs- oder ausgangs
abgabepflichtige, aber diesen Abgahen nicht unter
zogene Gegenstände oder daraus hergestellte 
Waren befinden." ' 
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55. Im § 147 hat der Abs. 2 zu entfallen und 
erhält der bisherige Abs. 3 die Bezeichnung ,,(2)". 
Die imneuen Abs.2 enthaltenen Worte "AJbs. 2 
sowie" haben zu entfallen. 

56. Im § 148 ist im Albs. 2 dieZitierung 
,,§ 147 Abs. 3" durch die Zitierung ,,§ 147 
Abs. 2" und im Abs. 3 lit. c der Klammer,ausdruck 
,,(§ 250 Abs. 1 lit. c)" durch den Klammeraus
druck ,,(§ 250 Abs. 1 lit. d)" zu ers,etzen. 

57. § 149 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Schlußbesprechung kann entfallen, 
wenn sich nach dem Prüfungs,ergebnis entweder 
keine l\nderung der ergangenen Bescheide oder 
keine Abweichung gegenüber den eingereichten 
Erklärungen ergibt oder wenn der Albgabepflich
tilge oder sein Vertreter in einer eigenhändig 
unterfertigten Erklärung, auf die Schlußbespre
chung verzichtet oder wenn trotz Vorladung 
weder der Ahgabepflichüge noch dessen v.ertre
ter zur Schlußbesprechung erscheint." 

58. § 151 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 151. (1) Die Abgabenbehörde kann ferner 
bei jedem, der zur Führung von Aufzeichnungen 
(§§ 126 bis 130) oder zur Zahlung geg,en Ver
rechnung mit der Abgabenbehör.de verpflichtet 
ist, jederzeit die, Vollständigkeit und Rich6gkeit 
der Aufzeichnungen oder der Zahlungen prüfen 
sowie hiebei alle Umstände feststellen, die für die 
Erheb;ung von Abgaben'von Bedeutung 'sind." 

59. § 160 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 160. (1) Eintragungen in das Grundbuch, 
denen Rechtsvorgänge über den Erwerb von 
Grundstücken zugrunde liegen, mit Ausnahme 
von Vormerkungen sowie von Eintragungen ge
mäß § 13 und § 18 Abs. 1 und 3 Liegenschafts
teilungsgesetz, dürfen erst. dann vorgenommen 
werden, wenn eine Bescheinigung des Finanz
amtes vorliegt, daß der Eintragung hinsichtlich 
der Grunderwerhsteuer und der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer Bedenken nicht entgegenste
hen." 

60. Im § 168 istfolgender Satz anzufügen: 

"Bezeugt der' Aussteller einer öffentlichen Ur
kunde cLie übereinstimmung einer fotomecha
nischen Wiedergabe dieser Urkunde mit dem 
Original, so kommt auch der Wiedergabe die 
Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde zu." 

61. Im § 173 Abs. 2 ist folgend~r Satz anzu
fügen: 

"Durch die Verletz'ung einer Zeugenpflicht geht 
der Anspruch auf Zeugengehühren (§, 176) ver
loren; cLies gih nicht, wenn die Pflichtverletzung 
entschuldbar oder geringfügig ist." 

62. § 174 hat zu laut~n: 

,,§ 174.Jeder Zeuge ist z:u Beginn seiner Ver
nehmungüber die für die Vernehrnung maßgebli
chen persönlichen Verhältnisse zu befr.agen, über 
die gesetzlichen Weigerungsgründe zu belehren 
und zu ermwnen, daß er die Wahrheit anzugeben 
habe und nichts verschweigen dürfe; er ist auch 
auf die strafrechtlichen Folgen einer falschen 
Aussage aufmerksam zu machen. Entsprechendes 
gilt, wenn die Vernehmung durch Einholung einer 
Zeugenaussage auf schriftlichem. Weg erfolgt." 

63. § 176 hat:Lu laU!ten:, 

,,§ 176. (1) Zeugen haben Anspruch auf Zeugen
gebühren; letztere umfassen den Ersatz der not
wendigen Reise- und Aufenthaltskosten und die 
Entschädigung für Zeitversäumnis unter den 
gleichen Voraussetz'ungen und im gleichen Aus
maß, wie sie Zeugen im gerichtlichen Verfahren 
zustehen, sowie den Ersa,tz der notwendigen Bar-
auslagen. , 

(2) Der Anspruch gemäß Abs. 1 ist bei son
stigem Verlust binnen zwei Wochen nach der 
Vernehmung oder dem Termin, zu welchem. der 
Zeuge vorgeladen war, an welchem er aber ohne 
sein, Verschulden nicht vernommen worden ist, 
mündlich oder schriftlich bei der Ahgabenbehörde 
geltend zu machen, welche die Vernehmung 
durchgeführt oder den Zeugen vorgeladen hat. 
Diese Abgabenbehärde hat auch über den geltend 
gemachten Anspruch zu entschei'den." 

64. § 181 hat zu lauten: 

,,§' 181. (1) Sachverständige haben Anspruch auf 
Sach'Verständ~gengebühren; letztere umfassen den 
Ersatz von Reise- und Aufenthaltskosten, die 
notwendigen Barauslagen, die Entschädigung für 
Zeitversäumnis und die Entlohnung ihrer Mühe
waltung unter den gleichen Voraussetzungen und 
im gleichen Ausmaß, wie sie Sachverständigen im 
gerichtlichen Verfahren zustehen. 

(2) Der Anspruch (Abs. 1) ist bei sonstigem 
Verlust binnen zwei Wochen ab Erstattung des 
Gutachtens oder, wenn dieses entfällt, nach Ent
lassung de~ Sachverständigen mü.ndlich oder 
schriftlich bei der Behörde geltend zu machen, 
bei der der Sachverständige vernommen worden 
ist. Hierüber ist der Sachverständige zu belehren. 
§ 176 Ahs. 21etzter Satz gilt sinngemäß." 

65. Im § 183 Abs. 3 z'Yeiter Satz sind die 
Worte "der Abga'bepflichtige" dllrch die Worte 
"die Partei" zu ersetzen. 

66. § 186 Abs. 1 und 2 hat zu lauten: 

,,§ 186. (1') Unbeschadet anderer gesetzlim'er 
Anordnungen sind die Einheitswerte für wirt
sl:'haftliche Einheiten oder Untereinheitenim Sinn 
des Bewertungsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 148, ge-
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sondert festzustellen, wenn' und soweit diese 
Feststellung für die Geltendmachung von Ab" 
gabenansprüchen von Bedeutung ist. 

(2) Die gesonderten Feststellungen gemäß 
Abs. 1 sind einheitlich zu treffen, wenn an dem 
Gegenstand der Feststellung mehrere Personen 
beteiligt sind." 

67. Im § 188 Abs. 4 sind die Worte "die Gesell
schaft oder Gemeinschaft (Abs. 1 lit. b)" durch 
die Worte "in den Fällen des Abs. 1 lit. b die 
Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit" zu ersetzen. 

71. § 193 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 193. (1) Wenn die Voraussetzungen für 
eine Wert-, Art- oder Zurechnungsfortschreibung 
nach bewertungsrechtlichen Vorschriften vorlie
gen, so ist in den Fällen einer beantragten Fort
schreibung auf den sich' aus der Anwendung des 
Abs. 2 ergebenden Zeitpunkt, in den Fällen einer 
amtswegigen Fortschreibung auf den 1. Jänner 
des Jahres, an dem die Voraussetzungen für eine 
Fottschreibung erstmals vorliegen, ein Fottschrei
bungsbescheid zu erlassen. Dadur.ch tritt der dem 
Fortsclireibungsbescheid zugrunde liegende Be
scheid über den Einheitswert . einer wirtschaft
lichen Einheit (Untereinheit) mit Wirkung ab dem 

68 § 189 Ab 1 d 2 h I
. Fortschreibungszeitpunkt insoweit außer Kraft; 

. s. un at zu auten. I d ch'b b ch'd d a s er", Forns rel ungs es el von em zu-
;,§ 189. (1) Der gemeine Wert für inländis.che, grunde liegenden Bescheid in seiner zuletzt maß-

Aktien, für Anteile an inländischen Gesellschaf- geblichen Fassung abweicht." 
ten mit beschränkter Haftung und für inländische 
Genußscheine kann einheitlich und gesondert 
festgestellt werden, wenn für diese Anteile oder 
Genußscheine keine Steuerkurswerte festgesetzt 
worden sind und die Anteile oder Genußs,cheine 
im Inland auch keinen Kurswert haben. 

(2) Die Feststellung (Abs. 1) hat auf Antrag 
zu erfolgen, kann aber auch von Amts wegen 
getroffen werden. Zur Antragstellung sind die Ge
seIlschaften,' um deren Anteile oder Genußscheine 
es sich handelt, sowie diejenigen, denen diese 
Anteile oder Genußs,cheine gehören, berech
tigt. " 

69. § 191 Abs. 1 lit. a und c hat zu lauten: 

"a) in den Fällen des § 186: an denjenigen, 
dem die wirtschaftliche Einheit (Unterein
heit) zugerechnet wird, wenn jedoch am Ge
genstand der Feststellung mehrere beteiligt 
sind, an die Personenvereinigung.(Personen
gemeinschaft) ohne eigene Rechtspersönlich
keit, an der die Beteiligung im Feststellungs-
zeitpunkt bestanden hat; , 

c) in den Fällen des§ 188: an die Personen
vereinig~ng (Personengemeinschaft) ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit, deren Gesell
schaftern (Mitgliedern) gemeinschaftliche 
Einkünfte zugeflossen sind;" 

70. Im § 191 erhalten die Abs. 2 und 3 die Be
zeichnungen ,,(3)" und ,,(4)". Folgender Abs. 2 ' 
ist einzufügen: 

72. Im § 193 Abs. 2 ist folgender Satz 
fügen: 

,,§ 134 Abs. 2 gilt sinnge~äß." 

73. § 194 Abs. 4 hat zu lauten: 

anzu-

,,(4) Der Inhalt der Meßbescheide ist von Amts 
wegen denjenigen abgabe- oder beitragsberechtig
ten Körperscl1:iften mitzuteilen, denen die Fest
setzung der Abgaben oder Beiträge obliegt. Die 
mitzuteilenden Daten können im Einvernehmen 
mit den genannten Körperschaften auf mas,chinell 
lesbaren Datenträgern übermittelt werden." 

74. § 196 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Der Zerlegungsbescheid hat an den Ab
gabepflichtigen und an die beteiligten Körper~ 
schaften (§ 78 Abs. 2 lit. b) zu ergehen." 

75. Im § 198 Abs. 2 sind folgende Sätze an
zufügen: 

"Führen Abgabenbescheide zu keiner Nachfor
derung, so ist eine Angabe über die Fälligkeit 
der festgesetzten Abgabenschuldigkeiten entbehr
lich. Ist die Fälligkeit einer Abgabenschuldigkeit 
bereits vor deren Festsetzung eingetreten, so er
übrigt sich, wenn auf diesen Umstand hingewiesen 
wird, eine nähere Angabe über. den Zeitpunkt 
der Fälligkeit der festgesetzten Abgabenschuldig
keit." 

76. Im § 200 Abs. 1 ist folgender Satz anzu-
fügen: 

,,(2) Ist eine Personenvereinigung (Personen-
gemeins.chaft) ohne eigene Rechtspersönlicl1keit' "Die Er'setzulUg ,eines vorläufigen du,rch einen 
in dem Zeitpunkt, in dem der Feststellungsbe-' anderen vorläufigen Bescheid ist im Fall der 
scheid ergehen soll, bereits beendigt, so hat der :teilweisen Beseitigung der Ungewißheitzulässig." 

77. Tm § 201 ist folgender Satz anzufügen: Bescheid an diejenigen zu ergehen, die in den 
Fäl:1en des Abs. 1 lit. a am Gegenstand der Fest
stellung beteiligt waren oder denen in den Fällen • "Innerhalb derselben Abgabenart kann die Fest
des Abs. 1 lit. c gemeinschaftlicl1e Einkünfte zu- setzung mehrerer Abgaben in einem Bescheid zu-
geflossen sind." I sammengefaßt erfolgen." 
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78. § 202 hat zu lauten: 

,,§ 202. (1) § 201 gilt sinngemäß, wenn na.ch 
den Abgabenvorschriften die Selbstberechnung 

. einer Abgabe einem abgabenrechtlich Haftungs
pflichtigen obliegt. Hiebei sind Nachforderungen 
mittels Haftungsbescheides (§ 224 Abs. 1) geltend 
zu machen. 

(2) Abs. 1 gilt ni.cht, soweit ein zu Unrecht 
einbehaltener Betrag gemäß § 240 {\bs. 3 zurück
gezahlt wurde oder im Fall einer Antragstellung 
nach dieser Bestimmung zurückzuzahlen. wäre." 

79. § 205 hat zu ·entfallen. 

80. Im § 206 lit. c tritt an die Stelle des Be
trages von" 20 S" der Betrag von ,,50 S" .. 

81. § 207 Abs. 2 und 4 hat zu lauten: 

,,(2) Die Verjährungsfrist beträgt bei Zöllen 
und sonstigen Eingangs- und Ausgangsabgaben, 
soweit die Abgabenschuld nicht kraft Gesetzes 
entstanden ist, ein Jahr, bei den Verbrauchsteuern 
drei'Jahre, bei allen übrigen Abgaben (einschließ
lich der Zölle und sonstigen Eingangs- und Aus
gangsabgaben, soweit die Abgabenschuld kraft 
Gesetzes entstanden ist) und bei Beiträgen fünf 
Jahre. Bei hinterzogenen Abgaben und Beiträgen 
beträgt die Verjährungsfrist zehn Jahre. Das 
Recht, einen Verspätungszuschlag oder Abgaben
erhöhungen anzufordern, verjährt gleichzeitig 
mit dem 'Recht auf Festsetzung der Abgabe. 

(4) Das Recht, den Ersatz zu Unrecht gelei
steter oder die Rückzahlung zu Unrecht bezogener 
Beihilfen zu fordern, sowie das Recht auf Rück
forderung zu Unrecht zuerkannter Erstattun
gen, Vergütungen oder Abgeltungen von Abgaben 
und Beiträgen verjährt in fünf Jahren." 

82.§ 208 Abs. 1 lit. c hat zu lauten: 

"c) in den Fällen des § 207 Abs. 4 mit dem 
Ablauf des Jahres, in dem die rückzufor
dernden Beihilfen, Erstattungen, Vergü
tungen oder Abgeltungen geleistet wurden;" 

83. Im § 208 Abs. 2 tritt an die Stelle des 
Punktes ein Strichpunkt. Folgender Halbsatz ist 
anzufügen: 

"dies . gilt sinngemäß auch für die gemäß § 18 
Ahs .. 3 Grunderwerbsteuergesetz 1955, BGBL 
Nr. 140, zu erklär,enden Umstände." 

84. § 209 Abs. 2 und 3 hat zu lauten: 

,,(2) Die Verjährung ist gehemmt, solange die 
Geltendmachung des Anspruches innerhalb der 
letzten sechs Monate der Verjährungsfrist wegen 
höherer Gewalt nicht möglich ist. 
~-:;\.":"'i1.'- 'l'~~;_/- ~. "'):;#~~'-~?§,~:~ r,,~ ',~~,7"~"---"'''. 

(3) Ein Abgabenanspruch auf Grund des Erb
s.chafts- und Schenkungssteuergesetzes 1955, BGBl. 
Nr. 141, darf in den Fällen eines Erwerbes von 
Todes wegen oder einer Zweckzuwendun.g von 

Todes wegen nicht mehr geltend gemacht werden, 
wenn seit dem Zeitpunkt der Anzeige eines sol
chen Erwerbsvorganges fünfzehn Jahre verstrichen 
sind; im übrigen darf ein Abgabenanspruch nicht 
mehr geltend gemacht werden, wenn seit seiner 
Entstehung (§ 4) fünfzehn Jahre verstrichen 
sind." 

85. Nach § 209 ist folgender § 209 a einzu
fügen: 

,,§ 209 a. (1) Einer Abgabenfestsetzung, die in 
einer Berufungsentscheidung zu erfolgen hat, steht . 
der Eintritt der Verjährung nicht entgegen. 

(2) Hän'gt eine Ab~a:bej1lfestsetzung unmittel
bar oder mittelbar von der Er,ledigung einer 
B,erufung oder eines in Abgabenvorschriften vor
gesehenen Antrages (§ 85) a.b, so steht der Ah
ga.benfestsetzung der Eintritt der Verjährung 
nicht entgegen, wenn die Ber:ufung oder der 
Antrag vor diesem Zeitpunkt eingebracht 
wurde." 

86. § 210 und die überschriften haben zu 
lauten: 

,,6. ABSCHNITT. 

Einhebung der Abgaben. 

A. Fäll i g k e i t, E n tri c h tun gun d 
N e ben g e b ü h ren i m Ein heb u n g s

ver ,fa h r e ofi. 

1. EiHigkeitrund BntIlichturug. 

§ 210. (1) Abgaben werden unbeschadet der in 
Abgabenvorschriften getroffenen besonderen Re
gelungen mit Ablauf eines Monates nach Bekannt
gabe (§ 97) des Abgabenbescheides fällig. Wenn bei 
mündlicher Verkündung eines Bescheides auch 
eine s.chriftliche Ausfertigung zuzustellen ist, wird 
die Monatsfrist erst mit der Zustellung der 
schriftL>ich,en Ausfern1gun.g in Lauf gesetzt. 

(2) Wird ein Bescheid, der eine sonstige Gut
schrift (§ 213 Abs. 1) zur Folge hatte, ohne gleich
zeitige Neufestsetzung der Abgabe aufgehoben, 
so ist die sich hiedurch ergebende, dem Gegen
stand des aufgehobenen Bescheides zuzuordnende 
Abgabenschuldigkeit am Tag der Aufhebung fällig. 
Für die Entrichtung einer solchen' Abgabenschul
digkeitsteht jedoch, wenn der Bescheid eine 
Festsetzung von Abgaben, hinsichtlich derer die 
Abgabenvorschriften die Selbstberechnung durch 
den Abgabepflichtigen oder durch einen abgaben
rechtlich Haftungspflichtigen zulassen, zum Ge
genstand hatte, eine Nachfrist von zwei Wochen, 
in allen übrigen Fällen eine Nachfrist von einem 
Monat zu. 

(3) Werden Abgaben, ausgenommen Zölle und 
sonstige 'Eingangs- oder Ausgangsabgaben, an 
einem Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag, 
Karfreitag oder 24. Dezember fällig, so gilt als 
Fälligkeitstag der nächste Tag, der nicht einer 
der vorgenannten Tage ist. 
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(4) Werden Abgaben, ausgenommen Nebenan
sprüche, später als zwei Wochen vür ihrer Fällig
keit festgesetzt, so. steht dem Abgabepflichtigen 
für die Entrichtung der Abgabennachfürderung 
eine Nachfrist vün zwei Wo.chen ab der Bekannt
gabe zu. Für Abgaben, bei deren nicht vürschrifts
mäßiger Entrichtung in Wertzeichen (Stempel
marken) die Abgabenvürschriften die Festsetzung 
einer Abgabenerhöhung vürsehen, beträgt die 
Nachfrist einen Münat. 

(5) In den im § 228 angeführten Fällen des 
Wiederauflebens einer Abgabens,chuldigkeit steht 
dem Abgabepflichtigen für deren Entrichtung eine 
Nachfrist bis zum Ablauf vün zwei W üchen ab 
Bekanntgabe der Umbuchung, Rückzahlung üder 
Richtigstellung der Gebarung zu. 

(6) Tritt eine vüm Zeitpunkt der Bekanntgabe 
eines Abgabenbescheides abgeleitete Fälligkeit 
einer Abgabe zwis.chen dem 15. Juli und dem 
25. August eines Kalenderjahres ein, so. steht dem 
Abgabepflichtigen für die Entrichtung der Ab
gabe eine Nachfrist vün einer Wüche zu; dies 
gilt sinngemäß in, j,enen Fiilllen, in ,denen eiri,e 
Nachhi'st von einem Monat gemäß Abs. 2 oder 
4 innerhalb ,des a,ngeführten Zeitraumes endet.," 

87. Die Ühersch,r;ift vor § 211 ,,2. Entr,ich,tung." 
hat zu entfallen. ,§ 211 Abs. 1lit. g hat zu lauten: 

"g) bei Umbuchung oder Überrechnung vün 
Guthaben (§ 215) eines Abgabepflichtigen 
auf Abgabenschuldigkeiten desselben Abga
bepflichtigen am Tag der Entstehung der 
Guthaben, auf Abgabenschuldigkeiten eines 
anderen Abga:bepflichtigen ,am Tag der 
nachweislichen Antragstellung; frühestens 
jedüch am Tag der Entstehung der Gut
haben;" 

88. Im § 211 erhält der bisherige Abs. 2 die 
Bezeiduiung ,,(4)". Der neue Abs. 2 und der neu 
einzufügende Abs. 3 haben zu lauten: 

,,(2) Erfülgt 'tn 4en'FäHen des Ahs. 1 lit. c die 
Auszahlung oder überweisung durch das Abgabe
püstamt oder in den Fällen des Abs. 1 lit. d die 
Gutschrift auf dem Postscheckkünto üder dem 
sünstigen Küntü der empfangsberechtigten Kasse 
zwar verspätet, aber nüch innerhalb vün drei 
Tagen nach Ablauf der zur Entrichtung einer 
Abgabe zustehenden Frist, so. hat die Verspätung 
ühne Rechtsfülgen zu bleiben; in den Lauf der 
~reitägi~en rrist sind Samstage, Sünntage, gesetz
lIche FeIertage, der Karfreitag und der 24. De
zember nicht einzurechnen. 

(3) Erfülgt in den Fällen des Abs. 1 lit. f die 
Gutschrift auf Grund eines Schecks im Verrech
nungsweg, so. gilt Abs. 2 sinngemäß." 

89. Im § 212 Abs. 1 ist fülgender Satz anzu
fügen: 
"Eine vüm Ansuchen abweichende Bewilligung 
vün Zahlungserleichterungen kann sich auch auf 
Abgaben, deren Gebarung mit j\!ner der den Ge
genstand des Ansuchens bildenden Abgaben zu
sammengefaßt verbucht wird (§ 213), erstrecken." 

90. Im § 212 Abs. 2 ist zwischen dem ersten und 
zweiten Satz fülgender Satz einzufügen: 

"Im Fall eines Terminverlustes gilt der Zahlungs
aufschub im Sinn dieser Bestimmung erst im Zeit
punkt der Ausstellung des Rückstandsausweises 
(§ 229) als beendet." 

91. Die §§ 213 bis 215 haben zu lauten: 

,,§ 213. (1) Bei den vün derselben Abgaben
behörde wiederkehrend iu erhebenden Abgaben 
und den zu diesen Abgaben zu erhebenden Ne
benansprüchen ist, süweit im fülgenden nicht an
deres bestimmt ist, für jeden Abgabepflichtigen, 
bei Gesamtschuldverh~ltnis,sen für die Gesamtheit 
der zur Zahlung Verpflichteten, die Gebarung 
(Lastschriften, Zahlungen und alle sünstigen ühne 
Rücksicht aus welchem Anlaß entstandenen Gut
schriften) in laufender Rechnung zusammenge' 
faßt zu verbuchen. 

(2) Bei ,den anderen aIs denim Abs. 1 gmann
ten Abig'aJben ist die Gebarung ,für jeden Abgabe
pflichtigen, bei Gesamtschuldverhältnissen für die 
Gesamtheit der zur Zahlung Verpflichteten, nach 
den einzelnen Abgaben getrennt üder zusammen- ' 
gefaßt, jedoch abgesündert vün den im Abs. 1 
genannten Abgaben zu verbuchen. 

(3) Die Gebarung der Gewerbesteuer ist inso
weit Ijeweils vüneinander getrennt zu verbuchen, 
als mehrere Gewerbebetriebe unterhalten werden 
üder der einheitli.che Steuermeßbetrag gemäß § 30 
Abs. 1 Gewerbesteuergesetz 1953,' BGBl. 
Nr. 2/1954, zu zerlegen ist. Die Gebarung der 
vüm Grundsteuermeßbetrag üder vüm Einheits
wert wirtschaftlicher Einheiten üder Untere in
heiten des Grundbesitzes unmittelbar abhängigen 
Abgaben üder Beiträge ist getrennt nach diesen 
wirtschaftli,chen Einheiten üder Untereinheiten 
sowie abgesündert vün der Gebarung der übrigen 
Abgaben zu verbuchen. Im Fall des Wechsels vün 
unbeschränkter und beschränkter Steuerpflicht ist 
die Gebarung der hievon betroffenen Abgaben 
je nachdem, üb sie si.ch auf Zeiträume üder Zeit
punkte vür üder nach diesem Wechsel beziehen, 
getrennt voneinander zu verbuchen. Die Geba
rung der Abgaben, bei denen die Entrichtung 
durch Hingabe von Wertpapieren zugelassen ist, 
ist vün der Gebarung der übrigen Abgaben ge-' 
trennt zu verbuchen. Die Gebarung der im 
Finanzstrafverfahren verhängten Geldstrafen und 
Wertersätze und der hiebei angefallenen sonstigen 
Geldansprü.che ist von der Gebarung der Abgaben 
getrennt zu verbuchen. 
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(4) Bei Vorliegen eines Gesamtschuldverhält- nen Selbstbemessung oder Einbehaltung und Ab
nisses ist eine im Sinn des Abs. 1 oder 2 zu- fuhr von Abgaben entstehen. 
sammengefaßte Verbuchung der Gebarung mit (5) Wurde eine Verrechnungsweisung im' Sinn 
der Gebarung der vom Gesamtschuldverhältnis des Abs. 4 lit. a oder b erteilt und wurde hiebei 
nicht umfaßten Abgaben insoweit zuläSSIg, als irrtümlich eine unrichtige Abgabenart oder ein 
zumindest einer der Gesamtschuldner alle diese unrichtiger Zeitraum angegeben, so sind über 
Abgaben schuldet. Antrag die Rechtsfolgen der irrtümlich erteilten 

(5) In den Fällen des § 19 Abs. 2 ist die Ge- Verrechnungsweisung aufzuheben oder nicht her
barung der Abgaben der Personenvereinigung beizuführen; dies gilt nicht für die vor der An
(Personengemeinschaft) auch nach erfolgter Be- tragstellung durchgeführten Einbringungsmaß
endigung zusammengefaßt zu verbuchen. nahmen und die im Zusammenhang mit diesen 

angefallenen Nebengebühren. Der Antrag kann 
nur binnen zwei MOllia'Oen ,alb El'teilung der un
nichtigen Verrech.rruiligSWIeisut11g rg'e&teLlt wer.den. 

§ 214. (1) In den Fällen einer zusammengefaßten 
Verbuchung der Gebarung sind Zahlungen und 

I sonstige Gutschriften, soweit im folgenden nicht 
anderes bestimmt ist, auf die dem Fälligkeitstag 
nach ältesten verbuchten Abgabens.chuldigkeiten 
zu verrechnen. Haben mehrere Abgabenschuldig
keiten den gleichen Fälligkeitstag und reicht ein 
zu- verrechnenJder Betra.g zur Tilgun,g alUer dies,er 
Schuldigkeiten nicht aus, so ist die Verrechnung 
in erster Linie auf die früher verbuchten Ab
gabenschuldigkeiten vorzunehmen. Die Verbu
chung von Abgabenschuldigkeiten ist ohne un
nötigen Aufschub und in einer von sachlichen 
Gesichtspunkten bestimmten Reihenfolge vorzu~ 
nehmen. 

(2) In den Fällen einer gemäß § 201 letzter 
Satz zusammengefaßten Festsetzung von Abgaben 
gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, daß als Fälligkeits
tag der gesamten Abgabennachforderung der 
Fälligkeitstag der jüngsten zusammengefaßt fest
gesetzten Abgabenschuldigkeit anzusehen ist. 

(3) Solange eine Bewilligung von Zahlungs er
leichterungen wirksam ist, gilt Abs. 1 mit der 
Maßgabe, daß hinsichtlich jener Abgabenschul
digkeiten, die den Gegenstand der Bewilligung 
bilden, die in dieser vorgesehenen Zahlungster
mine an di·e SteHe der Fäihlgkeitsbage treten. 

(4) Dem der Abgabenbehörde auf dem Zah
lungsbeleg bekanntgegebenen Verwendungszweck 
entsprechend zu verrechnen si~d Zahlungen, so
weit sie 

a) Abgabenschuldigkeiten betreffen,' deren 
Höhe nach den Abgabenvorschriften vom 
Abgabepflichtigen selbst berechnet wurde, 

\ oder 
b) die in, Abgabenvorschriften vorgesehene 

Abfuhr einbehaltener Abgabenbeträge be
treffen, oder 

c) Abgabens.chuldigkeiten betreffen, die auf 
Grund einer Selbstanzeige festgesetzt wur
den, oder 

d) im Finanzstrafverfahren verhängte Geld
strafen und Wertersätze oder sonstige hiebei 
angefallene Geldansprüche betreffen. 

Dies gilt sinngemäß für die Verwendung son
stiger Gutschriften, soweit sie im Zusammenhang 
mit einer in den Abgabenvorschriften vorgesehe-

(6) Zahlungen und sonstige Gutschriften, die 
unter Bezugnahme auf eine Mahnung oder im 
Zuge eines Vollstreckungsverfahrens erfolgen, 
sind in erster Linie auf die Abgabens.chuldigkeiten 
zu verrechnen, die Gegenstand der Mahnung oder 
des Vollstreckungsverfahrens sind .. 

(7) In den Fällen einer zusammengefaßten 
Verbuchung der Gebarung gemäß § 213 Abs. 4 
sind Zahlungen für Rechnung eines Gesamtschuld
ners, der nicht alle zusammengefaßt verbuchten 
Abgaben schuldet, ausschließlich auf die ihn Be-· 
treffenden verbuchten Abgabenschuldigkeiten zu 
verrechnen, wenn auf dem Zahlungsbeleg aus
drücklich eine diesbezügliche Widmung verfügt 
wurde. Soweit sich durch nachträgliche Abände
rull1g OIder Arufhebung .eines maßgeblichen Ah
gaben- oder Haftungsbescheides erweist, daß die 
für Rechnung ,eines Gesamts.chuldners zu ver
rechnen gewesenen Beträge die Abgaben überstei
gen, für die. er in Anspruch zu nehmen war, ist 
der übersteigende Betrag durch Umbuchung aus 
der zusammengefaßten Verbuchung der Gebarung' 
herau\5zulösen. 

(8) Eine ,sich alUs ·einem Abgabenbescheid er
gebendesollIstige Gutschl'ift ,ist Quf die den 
Gegenstand des B,escheides betreffenden verbuch
ten Abrgalbenschul,di'gkeitenzu' verrechnen; ein 
sodann noch. verbleibender Teil der sonstig,en 
Gutschl'ift ist für den Fall, daß der Abga.ben
bescheid die Festsetzung von Vor;lluszahlungen 
für Binen kürzeren Zeitraum als ,ein Kalender
jahr zum Gegenstand hat, auf gleichartige, das
selbe Ka!lenderjaltr betreffende ältere verbuchte 
VorauszahlungsschuIdigkeiten zu verr,ech'nen. 
Wil'd ein Abg.aibenbescheid ohne gleichzeitige 
Neufestsetzung ,der Abgabe laufg,ehoben oder 
wil'd durch Bescheida.usgesprochen, daß die Vor
aussetzUlligen für eine Abgabenfestsetzung nicht 
vorliegen, so ist eine sich dal1aus erg·ebende son
snige Gutschrift in gleicher Weise zu verrechnen. 

,§ 2l5~ (1) Ein sich aus der Gebarurug gemäß 
§ 213 ,e.!'gebendes Guthaben fliu1'es A'~g,atbepflichti
gen ist zur TiLgung fä:1Hger Abgalbenschuldig
keinen 'zu verwerilden, die di,eser Albga'bepflichtige 
'bei ,derselben Abgabeilibehörde hat. 
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(2) Das ,nach T,ilgunJg der im Albs. 1 bezeich
neten Schuldigkeiten bei einer Abgabenbehörde 
verbleibende Guthaben ist zur Tilgung der dieser 
Behörde bekannten fälligen Abgabenschuldig
keiten zu verwenden, die der Abgabepflichtige 
bei einer anderen Abgabenbehörde hat. 

(3) Ist der Abgabepflichtige nach bürgerlichem 
Recht nicht rechtsfällig, so ist ein nach Anwen
dung der Abs. 1 und 2 noch verbleibendes Gut
haben unter sinngemäßer Anwendung dieser Be
stimmungen zugunsten derjenigen zu verwenden, 
die nach den Vorschriften des bürgerlichen Rech
tes im eigenen Namen über das Guthaben zu ver
fügen berechtigt sind. 

(4) Soweit Guthaben nicht gemäß Abs. 1 bis 3 
zu verwenden sind, sind sie nach Maßgabe der 
Bestimmungen des § 239 zurückzuzahlen oder 
unter sinngemäßer Anwendung dieser Bestim
mungen über Antrag des zur Verfügung über 
das Guthaben Berechtigten zugunsten eines ande
ren Abgabepflichtigen umzubuchen oder zu über
rechnen." 

gabennachforderung eine Nachfrist gemäß § 210 
Abs. 4 zuzuerkennen, so tritt hinsichtlich dieser 
Abgabennachforderung die. Verpflichtung zur 
Entrichtung des Säumniszuschlages er~t mit dem 
ungenützten Ablauf die~er Nachfrist ein. 

(5) Bei Abgaben, deren Entrichtung na.ch den 
.Abgabenvorschriften in Wertzeichen (Stempel
marken) vorgesehen ist, tritt die Verpflichtung 
zur Entrichtung des Säumni5zus.chlages nur in
soweit ein, als die Abgabe nach ihrer Festsetzung 
(§ 203) ni,cht innerhalb der gemäß § 210 Abs. 4 
zweiter Satz oder Abs. 6 zustehenden Nachfrist 
entrichtet wird. 

(6) In den im § 228 angeführten Fällen des 
Wiederauflebens einer Abgabenschuldigkeit tritt 
die Verpflichtung zur Entrichtung des Säumnis
zuschlages erst mit dem ungenützten Ablauf der 
Nachfrist gemäß § 210 Abs. 5 ein. 

§ 218. (1) Wird ein Ansuchen um Zahlungs
erleichterungen (§ 212 Abs. 1) spätestens eine Wo
che vor Ablauf der für die Entrichtung einer Ab
gabe zur Verfügung stehenden Frist eingebracht 

92. Die §§ 217 und 218 sowie die Überschrift und wird diesem Ansuchen stattgegeben, so tritt 
vor § 217 haben zu lau~en: vor Ablauf des Zeitraumes, für den Zahlungs-

,,2. SäumnJiszuschl1;lig. erleichterungen bewilligt wurden, die Verpflich-
§ 217. (1) Wird eine Abgabe nicht spätestens tung Zur Entrichtung des Säumniszuschlages erst 

am Fälligkeitstag entrichtet, so tritt mit Ablauf dann ein, wenn infolge eines Terminverlustes 
dieses Tages die Verpflichtung zur Entrichtung (§ 230 Abs. 5) ein Rückstandsausweis (§ 229) 
eines Säumniszuschlages ein, soweit der Eintritt ausgestellt wird. In diesem Fall ist der Säumnis
dieser Verpfli.chtung nicht gemäß Abs. 2 bis 6 zuschlag von der im Zeitpunkt der Ausstellung 
oder § 218 hinausgeschoben wird. Auf Neben- des Rückstandsausweises bestehenden, vom Ter
gebühren der Abgaben (§ 3 Abs. 2 lit. d) finden minverlust betroffenen Abgabenschuld zu ent
die Bestimmungen über den Säumniszuschlag' richten. Die Bestimmungen dieses Ab~atzes s.ind 
keine Anwendung. nicht anzuwenden, wenn es sich bei der Zah-

lung:sfristum 'eine Nachfrist gemäß Abs. 2 oder 
(2) Soweit eine Abgabe nur deswegen als nicht § 212 Abs. 3 handelt. 

entrichtet anzusehen ist, weil vor dem Ablauf 
einer zur Entrichtung einer anderen Abgaben- (2) Wird einem gemäß Abs. lzeitgerecht ein
schuldigkeit zur Verfügung stehenden Zahlungs- gebrachten Ansuchen um Zahlungserleichterun
frist eine Verrechnung gemäß § 214 auf diese g.en nicht stattgegeben,' so ist für die Zahlung 
andere Abgabens.chuldigkeit erfolgte, tritt die der Abgabe eine Nachfrist von zwei Wochen zu 
Verpflichtung zur Entrichtung des Säumniszu- setzen, mit deren ungenütztem Ablauf die Ver
schlages hinsichtlich der erstgenannten Abgabe pflichtung zur Entrichtung des Säumniszuschlages 
erst mit Ablauf der später endenden Zahlungs- eintritt. 
frist für eine der genannten Abgaben ein. (3) Wird eine Zahlungs erleichterung, die auf 

(3) Beginnt eine gesetzlich zustehende oder Grund eines zeitgerecht eingebrachten Ansuchens 
durch Bes,cheid zuerkannte Zahlungsfrist späte_bewilligt worden ist, nachträglich widerrufen 
stens mit Ablauf des Fälligkeitstages oder einer (§ 294), so tritt die Verpflichtung zur Entrich
sonst für die Entrichtung einer Abgabe zustehen- tung des Säumniszuschlages erst mit dem un
den- Frist, so tritt die Verpflichtung zur Ent- genützten Ablauf der im § 212 Abs. 3 vorge
richtung des Säumniszuschlages erst mit dem un- sehenen Nachfrist ein. 
genützten Ablauf der zuletzt endenden Zahlungs
frist ein. 

(4) Wird ein Bescheid, der eine sonstige Gut
schrift zur Folge hatte, abgeändert oder in Ver
bindung mit einer glei.chzeitigen Neufestsetzung 
der Abgabe aufgehoben und ist für die Entrich
tung einer allfällig sich daraus ergebenden Ab-

(4) Wirq vor dem Ende einer für die Ent
richtung einer Abgabe zustehenden Frist ein 
Vollstreckungsbescheid '(§ 230 Abs. 7) erlassen, 
50 tritt die Verpflichtung zur Entrichtung des 
Säumniszuschlages erst mit dem ungenützten Ab
lauf dieser Frist, spätestens jedoch zwei Wochen 
nach ErLassung des V dHstreckungsibescheides ein." 
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93. § 221 hat zu lauten: 

,,§ 221. (1) Die Verpflichtung zur Entrichtung 
eines Säumniszuschlages entsteht nicht, soweit die 
Säumnis nicht mehr als fünf Tage beträgt und 
der Abgabepflichtige innerhalb der letzten sechs 
Monate vor dem Eintritt der Säumnis alle Ab
gabenschuldigkeiten, hinsichtlich derer die Ge
barung'gemäß § 213 mit jener der nicht zeitge-' 
recht entrichteten Abgabenschuldigkeit zusam
mengefaßt verbucht wird, zeitgerecht entrichtet 
hat. Die Frist von fünf Tagen beginnt in den 
Fällen des § 211 Abs. 2 und 3 erst mit Ablauf der 
dort genannten Frist. ' 

(2) Von der Festsetzung eines Säumniszuschla
ges ist abzusehen, Wenn die hiefür maßgebliche 
Bemessungs~rundlag~ im Einzelfall 4000 S nicht 
erreicht. " 

93 a. Nach § 221 i,st <folgender § 221 a einzu
fügen: 

,,§ 221 a. (I) Die bereits eingetretene Verpflich
tung zur Entrichtung ,eines Säumniszuschlages 
entfällt, wenn sie 

a) durch Nichteill'ha;ltung 'einer im § 218' 
Abs. 1 letzter Satz genannten Nachfrist 
eingetreten ist und der Bescheid, mit dem 
diese Nach<frist geSletzt wUflde, 'aJbgeändert 
oder aufgehoben wird, oder 

b) durch einen Terminverlust infolge Nicht
einhaltung eines ,durch BelWi,l.ligung von 
Zahlungserleichterungen eing.eräu,mten Zah
lungster:mi'nes eingetreten ist und dieser 
Bewilligungsbescheid nachträglich au-fgeho
ben oder durch eine 'g,anz oder teilweise 
soatugeben:de Berufungsentsche~dung oder 
auf andere Weise mit vengleichJbarem Er
Igebnis ,abgeändert wir'd. 

(2) Im Falle ,einer Abänderung oder Aufhe
bungeines Abg'aben- oder Hahungsbescheides ist 
über Antrag ,des Albgalbepflichtigen der Säumnis
zuschlag insoweit her,a;bzusetzen, alls er bei Er
las~ung'des den Abgalben- oder H:~uungsbescheid 
albän;dernden oder aufhebenden Bescheides vor 
Eintritt der Säumnis nichtangefiaHen wäre; hätte 
demgemäß der Säumniszuschl;lig zur Gänze weg
ZiU{.aUen, so ist der Bescheid, mit dem er fest
gesetzt wurde, -aufzuheben. Dem Antmg ist nur 
stattzugeben, wenn er folgende Ang;liben ent
hält: 

a) Bezeichnung .des ahgeä·nlderten oder aufge
hobenen Abgaben- oder Haftu'ngsbeschei
des, 

h) Bezeichnu,ng des Bescheides, mit dem der 
Säumniszuschlag festgesetzt w,uflde, und 

c) BeZeichnung des ,abändernden older auf
hebenIden Bescheides. 

,(3) Die Abs. 1 u~d 2 sind auf 'aJbgeschriebene 
Säumniszuschlä.ge (§§ 235 und 236) nicht anzu
wenden. 

(4) Abs. 2 ist auf Bescheide über die Fest
setzung von Vorauszahlungen nicht anzuWlenlden, 
wenn ,die Arbänderung oder Aufhehung eines 
solchen Bescheide.s nicht aruf Gnund von Bestim
mungen dieses Bundesg,es'etzes erfolgt." 

94. Im § 222 Abs. 1 letzter Satz haben die 
Worte "des Postsparkassenamtes oder" zu ent
fallen. 

95. Im § 224 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Die erstmalige Geltendmachung eines Ab
gabenanspruches anläßlich' der Erlassung eines 
Haftungsbescheides gemäß Abs. 1 ist nach Ein
tritt der Verjährung des Rechtes zur Festsetzung 
der Abgabe nicht mehr zulässig." 

, 96. § 22'6 hat zu lauten: 

,,§ 226. Abgarbenschuldigkeiten, die nicht spä
testens am Fälligk,eitstag entrichtet werden, sind 

.in dem von der Abgabenibehörde festgesetzten 
Ausmaß vollstreckbar; solange die Vorauss-etzun
gen für die Sdbsvberechnung einer Abg;libe durch 
den Abgalbepflich-tigen ohne a;bgalben:behördliche 
Festsetzung ,gegeben sind, 'tritt an die Stelle des 
festgesetzten Betrages dersdbst herechnete und 
'der Albgabenibehörde 'bekann,tgegebene Betrag. 
Di,es gilt sinngemäß, wenn nach den Albgaben
vorschriften die Selbst'berechnung ,einer Arbgabe 
ei,n,em abgalbenrechtlich Haftun,gspflichtigen ob
liegt. " 

97. § 22'7 Abs. 41it. a und g hat zu lauten: 

"a) wenn dem Arbgalbepflichtigen spätestens 
eine Woche vor dem Eintritt der Fälligkeit 
oder, wenn ,eine Mahnung bis dahin nicht 
erfolgt sein 'Sollt'e, spätest,ens eine Woche 
vor dem Ablauf einer gesetzlich .zustehen
den oder durch Bescheid zuerkannten Zah
lungslfristeine Verständigung (Lastschrift
anzeige) zu,~esendet wurde, die ihn üher 
Art, Höhe und Zeitpunkt der Zahlungs
verpflichtung unterrichtet; 

g) hei Nelbenansprüchen." 

98. Die §§ 228 'und 229 ha'ben zu lauten: 

,,§ 228. Auf Abgabenschuldigkeiten, die infolge 
einer Umbuchung gemäß § 214 Abs. 7, einer 
Rückzahlung gemäß § 241 Abs, . .1 oder deswegen 
wiederauHeben, weil eine unrichtige oder nach
trä,glich unrichtig gewordene Verbuchung der 
Gebarung rückgängig gemacht wird, ist § 227 
m1t Ausnahme -des Abs. 4 anzuwenden. Eine 
Ma;hnung ist Jedoch nicht erforderlich, wenn dem 
Abgalbepflichtigen spätestens eine Woche vor dem 
Ablauf der Nachfrist gemäß § 210 Abs. 5 'eine 
Verstän.digun'g (Lastschriftanzeige) zugesendet 
wurde, die ihn; uber Art, Höhe und Zeitpunkt 
der Zahlungsverpflichtung unterrichtet. 
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§ 229 .. Als Grundlage für die Einlhringung ist 
Ülber die vollstreckbar gewordenen Aib,galbenschul
digkeiten ,ein Rückstandsausweis aus'Zufertigen. 
Dieser hat Namen und .Anschrift des Abgabe
pflichtigen, den Betrag der Abgahenschuld, zer
gliedert nach Abga:benschuld~gkeiten, und den 
Vermerk zu enthalten, daß die Ahgabenschuld 
voll&tl'eckbar geworden ist (Volbtpeckbarkeits
klaus,el). Der fuück.standsausweis ist Exekutions
titel für das finanzlhehördliche und, gerichtliche 
Vollstreckunrgsverfahren." 

99. Im § 230 A:bs. 1 ist folgender Satz anzu
fügen: 

der Ahgalbepflichtige nach bürrg,erlichem Recht 
nicht rechtsfähig; so können Rückzahlungen mit 
Wirkung für ihn un!beschadet der Vors.chrif1: des 
§ 80 Ahs. 2 nur an diejenigen erfolgen, die nach 
den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes ülber 
das Guthahen zu verfügen berechtigt sind. 

(2) Die A:bga:benbehörde kann den Rückzah
lunlgs!b,etra,g auf. jenen Teil des Gut!haJbens be
sch,ränkfln, der die der Höhe nach festg,esetzten 
Abgabenschuldi'g1keitlen übersteigt, die der Alb
gaJbepflichtig,e nicht später al~ drei Monate nach 
der Stellung des Rückzahlungsantrages zu ent
richten haiben wird." 

"Ferner dürfen, wenn die Abgabenbehörde 1 04. § 2'40 Abs. 3 hat zu lauten und folg.ende 
eine .Nbgahenschuldigkeit ,einmahnt, ohne daß Albs. 4 und 5 sind anzufügen: 
dies enforderlich g'ewes,en wäre, innerha.Lb der ,,(3) Der AbgaJbepflichtLg,e (A:bs. 1) kann bis' 
Mahnfrist Einbringungsmaßnahmen weder ein-. zum A:blauf des fünheri Kalenderjahres, das auf 
geleitet noch fortgesetzt werden." I das Jahr der Einbehaltung foLgt, die Rückzahlung 

100. § 2'30 Ahs. 2 his 4 ha't zu lauten: 

,,(2) W~hrend einer gesetzlich zusoehenden oder 
durch Bescheid zuerkannten Zahlungsfrist dürfen 
Einlbrin.gungsmaßnahmen nicht ,eingel,eitet oder 
fortgesetzt werden. 

(3) Wurde ein Ansuchen um Zahlurugserleichte
rungen ('§ 2'12 A:bs. 1) spätestens 'eine Woche 
vor dem Ablauf der für die Entrichtung einer 
Abgalbe Zur Vedügung stehenden Frist einge
bracht, so dürfen Einbrirugun~maßnahmen his 
Zur Erledigung des Ansuchens nicht e~rugeleitet 
wepden; dies gilt nicht, wenn es sich bei oder 
Zahlungsfpist um eine Nachfrist Igemäß §§ 212 
Abs. 3 oder 218 Abs. 2 hanldelt. 

(4) WUl1de ein Ansuch,en um Za!hlungserleicht,e
rungen nach dem im A.bs. 3 bezeichneten Zeit
punkt eingebracht, 'so kann die Ahg1abenbehörde 
dem Ansuchen ,aufsch.iebende W,irkung hinsicht
Lich der Maßnahmen zur Einbrin~ung zuer
kennen; das gleiche gilt für einen Antra,g gemäß 
§ 214 Abs. 5." 

101. Im § 238 Albs. 1 hat der Klammeraustdruck 
,,(§ 210)" zu entfallen. An die SteHe des Punktes 
tritt ein Beistrich. FoLgende Worte sind anzu
fügen: 

"keinesfalls jedoch früher als das Recht zur Fest-
setzung der Atbgabe." I 

102. Im § 238 Abs. 5 sind die Worte "Ersatz
und Rückzahlungsansprüche" durch die Worte 
"gegen AbgahepflichtJilge gel1ichteten Ansprüche" 
zu ersetzen. 

103. § 239 hat zu launen: 

,,§ 239. (1) Die Rückzahlung von Guthaben 
(§ 215 A.bs. 4) kann auf Antrag des AbgaJbe
pflichtigen oder von Amts wegen erfolgen. Ist 

des zu Unrecht einbehaltenen Betrages beantra
gen, soweit nicht eine Rückzahlung oder ein Aus
gleich gemäß Abs. 1, im W:ege des Jahresausglei
ches oder im Wege 'der Veranlagung zu erfolgen 
hat oder ber,eits erfolgt ist. Der Antra,g ist bei 
der Alb,gahembehärde zu st,ellen, die für die Her
anziehung des Ahgabepflichtigen zu jener Albgaibe 
zuständig ist, um deren Rückzahlung es sich han
delt. 

(4) Wurde eine Eintragung auf der Lohns.teuer
kaTte erst nach Einbeha.ltung der Lohnsteuer für 
den letzten Lohnzahlungszeitraum 'eines Kalen
derjahres hewirkt, so gilt die Lohnsteuer auch in
soweit als im Sinn des Albs. 3 zu Unrecht einbe
halten, als sie jenen Betrag Ülbersteigt, der nach 
dem letz1:lgükigen Stand der Eintragungen auf 
der Lohns't:euerkarte einzulb·ehalten 'gewes,en wäre. 

(5) A:bs. 4 ist s,inngemäß anzuwenden, wenn 
ein Jahresausgleich vom Arbeitgeber bereits 
qurchgeführt worden ist." 

105. § 242 hat zu lauten: 

,,§ 242. ~b,gabenbeträge unter 50 S sind nicht 
zu vollstreckeri; Guthaben (§ 2'15) unter 50 S' 
sind ,nicht zupückzuzahlen. Dies gilt nicht für Ab
gruben, die in Wertz'eichen (Stempe1marken) zu 
entrichten sind, und für die zu diesen zu erheben
den Nebenansprüch.e." 

'106. Im § 245 ~bs. 1 tritt an die Stelle des 
Punktes ein Beistrich. Folgende Sätze sind anzu
fügen: 

"bei zollamtlich'en Bestätigungen (§ 59 Zoll
gesetz 1955, BGBI. Nr. 129), die als Bescheide 
gelten, zwei MOifia'te. Enthält ein Bescheid die 
Ankündigung, daß noch ein,e B,egründlmg zum 
Bescheid ergehen wipd, so wird di-e Berufungsfrist 
nicht vor Bekanntgaibe der fehlenden Begründurug 
oder der Mitteilurug, daß die Ankündigung als 
ge&enlStandslos zu betrachten ist, in Lauf g.esetzt." 
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107. Im § 245 Albs. 
fügen: 

4 ist folgender Satz anzu- nicht mrt der Begründung angefochten werden·, 
daß die in dem zur Abänderung oder Aufhebung 
Anlaß gebenden Bescheid getroffenen Entschei
dungen unz~treffend sind. 

, "In (f,eIll Fällen .des .Albs. 3 kann jedoch die 
Hemmung nicht dazu führen, daß die Berufungs
frist erst nach dem Zeitpunkt, Ibis zu dem letzt
mals ihre Verlängerul1Jg beantragt wurde, ab
läuft. " 

(4) Die Albs. 1 his 3 sind insoweit nicht anzu
weltden,als der dem angefochuenen A:bgaben
bescheid unmittelbar oder mittdbar zugrunde 
lieg.ende A'bga:ben-, Feststdlungs-, Meß-, Zer-

108. Im § 246 .A!bs. 2 ist die Zitierung ,,§ 191 legungs- oder Zuteilung;sbescheid oder der zur. 
Abs. 2 und 3" ,durch die Zitierung ,,§ 191 Ahs. 3 Abänderung oder Aufhebung Anlaß gebende Be
und 4" zu ersetzen. scheid dem herufenden Haftungspflichtigen 

109. § 2'471hat zuentfaUen. 

110. § 248 hat zu lauten: 

,,§ 248. Der nach Abga.benvorsch-rihen Haf
tungSipflichrig;e kann unbeschadet der EinJbring~ng 
einer Beruf'ung gegen seine Heranziehung zur 
Ha.ftung (Hafturugslhescheid, -§ 224A:bs. 1) inner
halh der für die Einbringung der Berufung gegen 
den Haftungsbes·cheid off,enst1ehenden Frist auch 
gegen den Boescheid über den Abga'benanspruch 
berufen. Beantragt der Haftungspflidnige die 
Mitteilung des ihm noch nicht zur Kenntnis ge
brachten Ahgabenanspruches, sü gilt § 245 Ahs. 2 
und 4 sinngemäß." 

111. § 249 Abs. 2 haJt zu lauten: 

,,(2) In den FäHen des § 248 kann die Be
rufung geg;en den. Bescheid über den Ahgaben
anspruch auch 'bei der Abgaibenlbehärde einge
bracht werd,en, die den Haf,tungslbescheid erlassen 
hat. " 

112. § 250 Abs: 2hat zu lauten: 

,,(2) Wild mit der Berufung di-e Einreihung 
einer Ware in den Zollta.rif angefochten, so sind 
der Berufung Muster, Ablbildung;en oder Be~chrei
bUlligen, aus denen die für die Einreihung maß
geblichen Merkmale der Ware hervorgehen, bei
zugehen. Ferner ist nachzuweisen, daß die den 
Geg,enstanddes ang~fochtenen Boescheides bildende 
Ware mit di-esen Mustern, AJbbildungen .oder Be
schrerbungen übereinstimmt." 

113. § 252 hat zu lauten: 

,,§ 252. (1) Liegen einem Bescheid Entscheidun
gen' zugrunde, die in einem FeststelluIllgs.besch-eid 
getroffen worden sind, sü kann der Bescheid 
nicht mit der Begründung angefochten werden, 
daß die im Feststellungsbescheid getroffenen Ent
sch.eidung,en unzutreffend ,sind. 

(2) Liegen einem Bescheid Entsch,eidungen zu
grunde, die in einem Abgaben-, Meß-, Zerle
,gungs- oder Zuteilurugslb,escheid getroffen worden 
sind, so gilt A'bs. 1 si;mgemäß. 

(3) Ist ein Abgaiben-, Festst-ellungs-, Meß-, 
Zerlegungs- oder Zuteilungsbescheid gemäß § 295 
Abs. 3 abgeändert oder aufgehoben worden, s-o 
kann der abändernde oder aufhebende Bescheid 

(§ 248) gegenÜlber nicht wirkt und der Abgabe
pfli.chtige zur Erhebung einer Berufung gegenden 
zugrunde liegenden oder zur Abänderung oder 
Aufhebung Anlaß gebenden Bescheid der Ab
gabenbehärde erster Instanz befugt war." 

114. § 253 hat zu entfallen. 

115. Im § 255 Ahs. 3 ist folgender Satz anzu-
fügen: ' 

"Die Möglichkeit, den Bescheid hinsichtlich der 
Fälligkeit einer festgesetzuen Albgabe anzufechten, 
bleibt unberührt." 

116. Im § 257 Abs. 1 ist nach dem Wort "nichrt" 
das Wort "rechtskräftig" einzufügen. I 

117. Im § 260 Albs. 2 hat lit. bund c wie folgt 
zu lauten und ist foLgende Et. d und e anzu
fügen: 

"b) Bes-cheide, mit denen ausgesprochen wird, 
daß Feststellungen gemäß Et. a zu unterblei
ben ha:ben; 

c) Meßbescheide über den einJheitlichen Sueuer
meßbetrag nach dem GeweI'beertrag und 
dem GeweI'bekapital; 

d) AbgaJberrbescheide {§§ 19'8, 2'00) über die 
veranlagte Einkommensteuer, die ,veranlagte 
Körperschaftsteu~r, die GewerbeSiteuer nach 
dem Gewer!beertrag und dem GeweJ.'lbe
kapital, di-e Vermögensteuer, das Erb
schahssteueräquivalent, die Ums,atzsrteuer 
(mit Ausnahme der Eirufuhrumsatzsteuer) 
und die Arbgarbe von a'lkoholischen Geträn
ken, soweit diese nicht anläß,1ich der Eial
fuhr in das Zollgebiet erholben wird;~emer 
,gegen Bescheide, mit denen festgestellt wird, 
daß eine Veranlagung hinsichtlich einer der 
vorgenannten Abga.ben runterMeibt, oder 
di.e aussprechen, daß eine dieser Ahgaben 
nicht festges-et~t wird; 

e) Besche~de, mit ,denen ein durch einen Be
schdd im Sinn -der lit.a his d ,abgeschlosse
nes Ved,ahren wiedel"auf,genommen oder ein 
Antrag auf Wiederaufnahme eines solchen 
V,e!1~ahrens ahgewiesen wird." 

118. Im § 264 Abs. 1 treten an die Stelle der 
Worte "das 30. Lebensjahr" die Worte, "das 
25. Lebensjahr". 
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119. ,§ 264 Abs. 2 hat zu lauteri: 

,,(2) Ausgenommen von der Entsendung sind 
Personen, die v,on ,einer ,Finanzstrafbehörde oder 
einem Gericht wegen eines Finanzver,gehens (mit 
Ausnahme einer Finanzordnungswidrigkeit) be
straft wurden, solange die Strafe nicht getilgt 
ist." 

120. § 265 hat zu lau~en: 

,,§ 265. (1) Ihre Entsendung können a:blehnen: 
Mitglieder des Nationalrat,es, des Bundesrates 
oder der Landtage, Geistliche der gesetzlich aner
kannten Kirchen und Reli,gionsgesellschaften und 
Ordenspersonen. 

(2) Ihre EntsendU!lJg können ferner ablehnen: 
Personen, die über 60 Jahre alt oder mit hin
dernden Körpel"gebrechen ,behaftet s~nd:, Perso
nen, die bereits ,durm sechs Jahre ununt'erbrochen 
Mitglieder einer Berufungskommission waren; 
während der folgenden sechs Jahre, sowie aktive 
Dienstnehmer von Geb~etskörperschaf,ten. 

(3) Der Präsident der Finanzlandesdirektion 
entscheidet, ,db die Ablehnung einer Entsendun:g 
begründet ist. Gegen seine Entsch'eidung ist ein 
R·echtsmittel nicht geg,etben." 

121. § 269 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 269 •. (1) Die ;gemäß den §§ 2:64, 265 Ahs. 1 
und 3 und 267 frür die entsendeten Kcommissions
miuglieder und Stellv~rtreter geloten:den l3estim
mungen finden auf die gemäß § 263 Abs.2 
letzter Satz ernannten Mitgli,eder un:d Stellver
treter entsprechende Anwendung.',' 

122. Der bisherige Text ·des § 274 erhält die 
Bezeichnung ,,(1)". Als neuer Abs. 2 wir,d ange
fügt: 

,,(2) Abs. 1 gilt smngemäß, wenn ein vor1~u
ng,er Besch'eid durch einen ander·en vorläufigen 
Bes·cheid ersetzt wird." 

123. Im § 275 ist nach der Zitierung des § 250 
der Ausdruck ,,A:bs. 1 o.der Albs. 2 erster Satz" 
ein:zufügen. 

124. § 276 hat zu lauten: 

,,§ 276. (1) Liegt ein Anlaß zur Zurückweisung 
(§ 273) nicht vor und sind etwaige Formge
brechen und inhaltliche Mängel beholben (§§ 85 
Abs. 2 und 275),50 kann dieA:hgabenbehörde 
erster Instanz die Berufung nach Durchführung 
der etwa'iIlIoch ,erforderlichen Ermittlun,gen durch 
Berufungsvorenotscheidung erlediJgen und hiehei 
den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung 
abändern 'Oder aufheben oder die Berufung als 
unbegründet abweisen. ,Gegen einen solchen Be
scheid, ·der wie eine Entscheidung Üiber di·e B'eru
fung wirkt, kann innerhaLb eines Monats der 
Antrag auf Entscheidung über die Berufung durch 
die AhgaJbenlbehörde zweiter Instanz Iges,tellt wer-

den. Zur Einbringung eines solchen Antrages ist 
der Berufungswerlber und ferner jeder befugt, 
dem gegenülber di.e Berufungsvorent:schej,dung 
wirkt. Wird der An:trag auf Entscheidung über 
die Berufullig durch die Ahgalbenibehörde zweiter 
Instanz durch einen anderen hi,ezu Befugten als 
den Berufungswerber gestellt, so ist der Beru
fungswerber hievon unverzüglich in Ken,ntnis zu 
setzen. Wird ein Antrag auf Entscheidung über 
die Berufung durch die Abgabenbehörde zweiter 
Instanz rechtz.eitig eingebracht, so gilt ungeachtet 
des Umstandes, daß die Wirksamkeit der Beru
fungsvorentscheidung dadurch nicht berührt wird, 
die Berufung von der Einbringung des Antrages an 
wiederum als unerledigt. Bei wirksamer Zurück
nahme .des Antrages gilt die Berufung wieder 
als durch ,die Berufungsvorentscheidung erledigt; 
dies gilt, wenn solche Anträge von mehrerenhie
zu Befugten ,gestellt wurden, nur für den Fall 
der wirksamen Zurücknahme aller dieser AnJtr;Lge. 
Auf das Recht zur Stellung des Antrages auf 
Entscheidung über die B.erufung durch die Ab
gahenhehövde zweiter Instanz ist in der Beru
fungsvorentscheidung .aufmerksam zu mach'en. 
§ 93 Abs. 4 bis 6, § 245 Ahs. 3 UI1Jd 4 sowie die 
§§ 249 Abs. 1 und 256 sind sinngemäß anzu
wenden. Ein verspätet eingebrachter Antrag ist 
von -der Ahgahenhehärde erster Instanz durch 
Beschei,d zurückzuwe~sen. 

(2) Die Abgalbenbehörde ,erster Instanz hat die 
Beruf\lJnlg, über die eine Berufun.gsvorentschei
dun'g nicht erlas'sen wurde oder über die infolg.e 
eines zeitgerech.ren Antrages (Ahs. 1) von der 
Abgaibenbehörd,e zweiter In.stanz zu entscheiden 
ist, nach DurchführuI1Jgder etwa noch erforder
lichen Ermittlungen ungesäumt der Ahgahenhe
hörde zweiter Instanz vorzulegen." 

125. Im § 289 Albs. 2~st nach dem Wort "ab
zuä.ndern" ein Beistr,ich zu setzen und das Wort 
"aufzuheben" einzufügen. 

126. § 293 und die überschriften halben zu 
lauten: 

"B. Sonst~g,e Maßnahmen. 

1. A,bänderung, Zurücknahme und Aufhebung 
von Amts wegen. 

§ 293. (1) Die AbgaJbenbehörde kann in ihrem 
Bescheid unt·erlaufene Schreib- und Rechenfeh
l·er oder andere offenbar auf einem ,ähnlichen 
Versehen beruhende tatsächliche oder ausschließ
lichaufdem Eil1/Satz ,einer aunoma-tisierten Daten
verarbeitungsanl<lige beruhende Unrichtigkeiten 
herichtigen. 

(2) Handelt es sich bei dem zu berichtigenden 
Hescheld uni eine von eiI1Jem Berufulli~ssenat ge
fälke Berufungsentscheidung, so kann der Vor
sitzende des Senates die Berichtigung verfügen. 
Diese Verfügung des Vors,itz,enden wirkt wie eine 
Ver.fügungdes Senates;" 
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127. Nach § 293 ist folg,ender § 29'3 a einzu-
fügen: . 

,,§ 293 a. Die Ab:ga:benJbehörde kann ihre un
mitt,ellbar au.f einer unrichtigen oder nachträglich 
unrich,t~g gewordenen Verbuchung der Gebarung 
beruhenden Nebengebühren:bescheide aufheben 
oder ändern." 

128. Im § 294 ist im Albs. 1 dals w.ort "Ab
änderung" durch das Wort "Anderung" zu er
setzen und Abs. 2 hat zu lauten: 

;,(2) Die Anderung oder Zurücknahme kann 
ohne Zus,timmung der betroffenen Parteien mit 
rückwirkender Kraft nur ausgesprochen weJ:'den,' 
wenn der Bescheid durch wissentlich unwahre An
gaJben oder durch eine strafhare HandluIlJg herbei
geführt worden ist-" 

129. Die §§ 295 bis 297 h<llben zu lauten: 

,,§ 295. (1) Ist ein Bescheid von einem Fest
stellung~bescheiJd abzuleiten, so ist er ohne Rück
sicht darauf, db di,e Rechtskraft eingetreten i&t, 
im Fall der nachträglich,en A!bänderung, Aufhe
bung oder Erlassung des FeststelIung~hescheides 
von Amts wegen durch einen neuen Besch·eid zu 
ersetzen oder, wenn die Voraus'setzungen für die 
Erlassung ,des aibgeleiteten Bescheides nicht mehr 
vorIi'egen, aufzuheben. Mit der Älnderung oder 
Aufhebung des abgeleitetlen Bescheides kann ge
wlirtet werden, his die Abänderung oder Auf
hebung des Feststellungsbescheides oder der nach
träglich erlassene FestSltelIungshescheid rechts
kräftig ,geworden ist. 

(2) Ist ein Bescheid von einem Abgaben-, Meß-, 
Zerlegungs- oder Zuteilung~bescheid abzuleiten, 
so gilt Abs. 1 sinngemäß. 

(3) Ahgaben-, F~ststel1ungs-, Meß-, Zerlegungs
oder Zuteilungsbescheide sind ohne Rücksicht 
darauf, ob die R,echllskraft eingetreten ist, auch 

. ansonsten zu ändern oder aufzuheben, wenn der 
Spr~ch die~er Bescheide anders hätte lauten 
müss'en oder diese Bescheide nicht hätten erge
hen dür.fen, wäre bei Erlassung eines der vorge
nannten Beschei,de ein anderer Besch,eid bereits 
alb:geändert, aufgehoben oder 'erlassen gewesen. 
Mit der Anderung oder Aufhebung des Abga'ben-, 
Feststellungs-, Meß-, Zerlegungs- oder Zuteilungs
bescheides kann gewartet werden, bis die Abände
rung oder Aufhebung des anderen Bescheides oder 
der nachträglich' erlassene Bescheid rechtskräftig 
geworden ist. 

§ 296. Der Gewerbesteuermeßbescheid ist ohne 
Rücksicht darauf, ob die Re·chtskraft eingetreten 
ist, von Amts wegen durch einen neuen Bescheid 
zu ers.etzen, wenn ,der Einkommen- oder Kör
perschaftsteuerbescheid abgeändert oder nachträ,g
lich erlassen und dadurch die Höhe des Gewinnes 
aus Gewel'bebetrieb berührt wird. Mit der Er
la~sungdes neuen Gewet'besteuermeßlbescheides 

ka,nn gewartet werden, bis der aJbäooernde oder, 
nachträglich erIass,ene Einkommen- oder Körper
schaftsteuerbescheid rechtskräftig geworden ist. 

§ 297. (1) Ist ein Zerlegungshescheid gemäß 
§ 295 durch ,einen neuen Zerlegungsbescheid zu 
er&etzen, so kann die Nbgahenbehörde, sofern 
nicht überwiegende Intere~sen der Parteien ent
gegenstehen, mit ,der Vornahme der neuen Zer
legung warten, bis der abändernde Meßbes,cheid 
r,echtskräftig geworden ist. 

(2) Ist der Anspruch ,einer Körperschaft auf 
einen Anteil am Steu,ermeßbetrag unJberücksich
tigt geblieben, ohne hesch,eidmäßig a1b:gelehnt 
worden zu sein, so ist auf Antrag eine Zer1egunog 
oder eine neue Zedegung des Steuermeßhetrages, 
erforderlichenfalls auch des für die Festsetzung 
des Grundsteuerrpeßbetrages maßgeblichen Ein
heitswertes vorzunehmen. Ein Antrlig auf erst
malige Zerlegung kann nur innerha1b eines J ah
res ab Eintrit,t der Rechtskraft des MeßJbescheides, 
ein Antug auf neue Zerlegung nur innerhalb 
eines Jahres lib Eintritt der Rechtskraft des bis
herigen Zerlegungshescheides gestellt werden." 

130. § 299 Abs. 1 lit. a und c haben zu lauten: 

"a) wenn er von einer unzuständigen Behörde, 
von ,einem hiezu ,nicht -berufenen Organ 
oder von einem nicht richtig zusammenge
setzten Kollegialorgan einer Behörde erlas
s,en wUl1de, oder 

c) wenn Verfahrensvorschriften außer acht ge
lassen wurden, hei deren Einhaltung ein 
anders lautenJller Bescheid hätte erlassen 
werden oder eine Bescheiderteilung hätte 
unterbLeiben können," 

131. Im § 299 ist folgender Abs. 5 anzufügen: 

,,(5) Durch die Aufhebung eines Bescheides 
tritt das Verfahl'en in die La.ge zurück,· in der 
es sich vor Erlassung des aufgehobenen Besch'ei
des befunden hat." 

132. Im § 3000 sind die Worte "abändern oder 
zurücknehmen" durch die Worte "ändern oder 
aufheben" zu ersetzen und ist folgender Satz an
zufügen: 
"Im Faillder Aufh~hul1Jg ~~Lt § 299 Abs, 5 
sin,ngemäß. " 

133. § 301 hat zu lauten: , 

,,§ 301. Auf die Ausübung der gemäß den §§ 299 
und 300 der Behörde zustehenden Rechte steht 
niemandem ein Anspruch zu." 

134. § 302 hat zu lauten: 
,,'§ 302. (1) Abgesehen von den Fällen des 

§ 209 a Abs. 2 sin.d Maßnahmen gemäß den 
§§ 293, 293 a, 294, 295, 298 und 299 Abs. 4 
nur ,bis zum Ablauf der Verjährungsfrist und 
Maßnahmen gemäß § 299 Abs. 1 und 2 nur 
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his zum Aiblaufeines Jahres nach Eintritlt der 
Rechtskraft des Bescheides zulässig. Davon ab
w,eichendsind Maßn.a:hmen gemäß § 293 unge
achtet des EintritOs der Verjährung jedenfalls 
noch innerha]b eines Jahres nach Eintritt der 
R'echtskraftdes zu berichtilgenden Be~cheides zu
lässtg. 

(2) Eine Klaglosstellung (§ 33 Verwaltungsge
richtshofgesetz 1965, BGBL Nr. 2, § 86 Ver
fassungsg'erichtshofg,esetz 1953, BGBL Nr. '85) 
durch Aufhebullig des beim Verwaltungs·gerichts
hof oder Verfassungs,geric..11tshof mit ß.eschwerde 
ang,efochtenen Bescheides gemäß den §§ 299 oder 
300 darf in jedem Abgabenverfahren nur einmal 
edoJ,gen." 

135. Im § 303 Albs. 2 ist das .Wort "Monats
fri,st" durch die Worte "einer Frist von drei Mo
naten" zu erset~en. 

136. § 304 hat zu lauten: 

,,§ 304. Nach Eintritt der Verjährung ,i:st eine 
Wiederaufnahme des Verfahrens amgeschlossen, 
wfern ihr nicht ein vor diesem Zeitpunkt ein
gebrachter Antrag gemäß § 303 Ahs. 1 zugrunde 
liegt. " 

137. §307 Albs. 3 'erhält die Be~eichnung ,,(4)". 
FoLgender Albs. 3 .1st einzufügen: 

,,(3) Durch die Aufhebung des die Wiederauf
nahmedes Verfahrens bewilligenden oder ver
fügenden Bescheides tritt das Verfahren in die 
Lage zurück, in ·der es sich vor sei'ner Wieder
aufnahme befunden hat." 

138. Im § J08 i,st folgender Albs. 5 anzu
füg,en: 

,,(5) Die Abs. 1 und 3 sind in jenen Fällen, 
in denen ein Antrag auf Durchführung eines 
Jahresausgleich'es auf Grund einkommenst,euer-. 
r.echtlicher Vorschriften beim Arbeitgeber einzu
bringen gewesen wär,e, sinngemäß mit ,der Maß
gahe 'aruzuwenden, daß der Antrag auf Wieder
einsetzung in den vo6gen Stand beim Wohn
sitzfi.nanzamt des Arbeitnehmers ,einzubringen 
ist, das ,auch ,darüber zu entscheiden hat." 

139; Im § 310 Abs. 3 ist folgender Satz an zu-
,fügen: . 

"Soweitooe versäumte HandLung erst .die Ein
leitung eines Verfahrens zur Folge g,eh:albt hätte, 
ist durch die Bewi11~gung der Wied~rejnsetzullg 
die urs,prünglich versäumte Handlung als r.echt
zeitig vongenommen .anzus·ehen." 

140. Im § 314 hat die Z. 6 zu entfallen. Die 
bisherig,e Z. 7 erhält die Bezei.chnung ,,6". 

142. Im § 315 ha't der Albs. 3 zu entfallen 
und erhält der b~sherige Abs. 4 die Bezeich
nung ,,(3)". 

143. Im § 316 haot der Abs. 2 zu entfallen 
urud erhält der bisheri\ge A'bs. 3 die Bezeich
rmng ,,(2)". Die im neu·en Ahs. 2 enthaltene 
Zi,trerung ,,§ 315 Aibs. 4" ist durch die Zitierung 
,,§ 315 Albs. 3" zu ersetzen. 

ARTIKEL II 
Das Erbscha;fts- und Scherrkungssteuerge

setz 1955, BGBI. Nr. 141/1955, in der Fassung 
des Bundesgesetz.es BGBL Nr. 15/1%8 wird wie 
folgt geändert: 

, § 33 hat zu lauten: 
,,§ 33. Die Steuer ist zu ersta't;ten, 
a) wenn und insoweit e~ne Schlmkung wider

rufen wurde und deshalb da,s Gesch,enk her
ausgeg,eben werden mußte; 

h) wenn und insoweit ein ErWerb von Todes 
wegen herausgegeben werden, mußte, eine 
Änderung der Steuer nicht mehr möglich 
ist und das herausgegebene Vermögen beim 
Empfänger ,einen Erwerb von Todes wegen 
darstdh. " 

ARTIKEL III 
Das' Zollg'esetz 1955, BGBL Nr. 129, 'zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBL Nr, 2'86/ 
1978, w1rd wie folgt geändert: ' . 

1. Im § 59 sin·d folgel1Jd~ Albs. 4 und 5 anzu
fügen: 

"e 4) Zollamtliche Bestätigungen und andere 
s·chriftliche Erledigungen der Zollämter, soweit 
sie eine Abgabens.chuld festsetzen oder einfordern, 
,ge1ten als hbgaJbenibescheide. Mit der ZusteIIung 
an den Verfügungsiberechtigten gelten sie auch 
allS dem Wareniempfänger zugestellt, wenn der 
letztere in der Erledigung des Zollamtes oder in 
der dieser zugrunde liegenden A:hgabenerklärung 
als Warenempfänger genannt ist. 

(5) Zollamtliche Bestätigungen und andere 
schriftliche Erledigu11igen der Zollämter können 
auch durch Ausfolgung hei einem Zol1amt oder 
beim Bundesrechenamt zulgesteIlt werd.en. Im 
Fall der Ausfolgung bei 'einem Zollamt kann 
eine Empfa,11igshestätigung unteribIeiben, wenn das 
Da't'lim der Ausfertigung gleich dem der Aus
folgung ist." 

2. § 175 A:bs. 4 hat zu lauten und folgender 
Abs.5 ist anzufügen: 

,,( 4) Die Finanzlande~direktion kann zur Be
schleunigung des Warenverkehrs und zur Verein
fachung des automa'tionsunterstützten Zahlungs
verkehrs auf Antrag für die Entrichtung des 
-Zolles eine Za:hlungsfrist von drei Wochen be-

141. Im § 315 Albs. 2 ist der Betrag von ,,205" waEgen, wenn die Ein:bringIichkeit des Zolles 
durch den Betrag v,on ,,50 S" zu ersetzen. ' gesichert ist;' 
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(5) Ufilbeschadet der Fäll~gkeit der Zollschuld 
untd .d~r allenfalls hereits eingetret,enen Verpflich
tung zur Entrichtung eines SäUilllniszuschlages ist 
in Bescheiden, ausg,enommen :wUamtliche Bestä
tigungen (§ 59), für die Entrichtung des Zolles 
eine Frist ,einzuräumen, die drei Wochen nicht 
überstJeigen darf." 

3. § 181 A!b~. 1 !hXt zu lauten: 

,,(1) Für die Boel'icht1gung von Bescheiden, die 
eine ZoHschuld hetreffen, sow~e für die Auf
hebung solcher Bescheide im Aufsichtsweggelten 
vorbehaltlich des Abs. 2 die allgemeinen abgaben
rechtlichen Vors,chr:ift.en." 

4. § 182 hat zu entfallen. 

ARTIKEL IV 

Das Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren
gesetz 1962, BGBl. N r. 289, zuletzt g,eändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. N r. 280/1978, wird 
wie folgt geändert: 

, 

1. § 29 Albs. 1 erster Satz hat zu lauten: 

"Der für die B'erech,nung der Eintr<lJgungsge
biiJhr maßgebende Wert ist bei der Eintragung 
des EigentumsrechtJes - ausgenommen im Fall 
der Vormerkung - sowie bei der Anmerkung 
der Rechtfertigung der Vormerkung zum Er
werb des Eigentums mit dem Betrag anzusetzen, 
der der Ermittlung der Grunderwerbsteuer oder 
Erbschafts- und Schenkungssteuer zugrunde zu 
te gen wäre; hiebe i sind Steuervetgünstigungen 
nicht zu berücksichtigen." 

2. Die Tarifpost 11 C lit. h Z. 1 hat im Gegen
. stand zu lauten: 

,,1. Eintragungen zum Erwerb des Eigentums 
(Ausnahme Z. 1 a)," 

3. In der Tarifpost 11 C lit. b werden nach der 
Z. 1 folgende Z. 1 a und 1 b eingefÜJgt: 

Gegenstand Maßstab für di'e Gebührenbemessung Höhe der Gebühren 

"la. Vormerkungen zum Erwerlb des 
Eigentums, 

von jedem, wenn auclJ. nur begonne
nem Bogen 

400 S 

1 b. Anmerkungen der Rechtferti
;gung der Vormerkung zum Er
werb des Eigentums, 

'vom Wert des Rechtes 1 v. H." 

4. Nach der Anmerkung 7 zur Tarifpost 11 
wird folgende Anmerkung 7 aeingefügt: 

,,7 a. Wird die V Ottmerkung, zum Erwerb des 
Eigentums gerechtfertigt; so ,ist ,in die Gebühr 
nach Tarifpost 11 lit. ;b Z. 1 b die nach Tarif
post 11 lit. b Z. 1 a ,entrichtete GebiiJhr einzur,ech
nen." 

ARTIKEL V 

1. Die §§ 19 Abs: 2 und 81 Abs. 6 BAO in der 
Fa'ssung des Art. I Z. 11 und 36 sind auf FäHe, 
in denen eine Personen vereinigung (Personenge
meinschaft) bereits vor dem Inkrafttreten der 
genannten Bestimmungen beendigt worden ist, 
mit der Maßg<lbe anzuwenden, daß an die StelLe 
d~,s Zeitpunktes der Be,endLigun'g der Personenver
einigun1g {Persone'ngemeinschaft) der Zeitpunkt 
des Inkra:fttretens dieser Bestimmungen witt. 

2. Werden hei ,e,iner A'bgabenbehörde bis zum 
31. Dezember 1980 Anhr,ingen ,eingebracht, zu 
deren Behandlung die Abga\ben!behörde nur auf 
Grund der die ördiche Zuständigkeit ändernden 
Bestimmungen des Art. I nicht mehr zuständig 
~st, so hat die Weiterleitung an die zuständige Ab
gabenbehörde nichttauf Gefahr .des Einschreiters 
zu erfolgen, sofern nicht der Einschreiter ber,eits 
vor der Ein'bringungseines Anbringens über die 
Knderurig der örtlichen Zuständigkeit seitens 
einer Abgabenlbehörde m Kenntruis gesetzt wor
den ist. 

3. § 57 .Albs. 4 und 5 BAO in der Fassung ,des 
Art. I Z. 21 ist erstmals auf Anträge betreffend 
das Jahr 1979 anzuwenden. 

4. § 112 Albs. 2 BAO in der Fassli'rug vor diesem 
Bundesgesetz jst auf alle FäUe, ,in denen die StÖ
rung der Amtshandlung oder die' Verletzung 
des Anstandes durch ungeziemendes Benehmen 
vor dem InJuafttreten des Art. I Z. 45 erfolgte, 
weiterhjn anzuwenden. 

5. § 132 Abs. 1 erster Satz BAO ,in der Fassung 
des Art. I Z. 50 ist erstmals auf das Jahr 1975 
betreffende Bücher, Aufzeichnung,en, Belege, Ge
schäftspapiere und sonstige Unterlagen anzuwen~ 
den. . 

6. Die Bestimmungen der §§ 143 Albs. 4, 
173 Abs. 2 und 176 BAO in der F<lJssung vor 
diesem Bundesgesetz sind auf alle Fälle, in denen 
der Vernehmungstermin vor dem Inkrafttreten 
des Art. I Z. 53, 61 und 63 liegt, weiterh,in an
zuwenden. 

7. Die Bestimmungen des § 207 Albs. 2 BAO 
,in der Fassun,g des Art. I Z. 81 sind, soweit sich 
hieraus für Zölle und sonstige Eingangs~ oder 
Ausgangsabgaben eine längere als ,einjährige Ver
jährungsfrist ergibt, auf Fälle nicht anzuwenden, 
in denen .im Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
genannten Bestimmungen die Verjiihrung gemäß 
§ 238 BAO hereits eingetreten ist. 
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8. § 209 Abs. 3 BAO in der Fassung d~s Art. I 
Z. 84 ,ist auf Fä.lle nicht anzuwenden, ,in denen 
im Zeitpunkt des Inkrafttl'etens der genacnnten 
Best,immung dias Recht zur Fests·etzung d'er Erb
schafts- und! Schenkungssteuer Ibereits verjährt 
ist. 

9. § 210 Abs. 2 BAO in der Fass,ung des Art. I 
Z. 86, soweit hiedurch eine Nachfrist von zwei 
Wochen eingeräumt ist, ~owie die §§ 210 Abs. 4 
bis,6, 217, 218 und 228 HAO inder Fass,ung des 
Art. I Z. 86 , 92 und 98 treten ~m 1. Jänner 1982 
in Kraft. 

. 10. § 217 ,Albs. 2 BAO hat bis ,zum InkraJt
tret,en des Art. I Z. 92 zu lauten: 

,,(2) Wird ein Ansuchen Uim Zahlungserleich
terungen (§ 212 Abs. 1) spätestens eine Woche 
vor dem Fämgkeitstag, bei Eingangs- adler Aus
gangsabgaben innerhalb ein,er vorgesehenen Zah
lungsfrist, eingebracht und wird diesem Ansuchen 
stattgegeben, so tr,itt d~e Verpflichtung zur Ent
richtung des Säumniszuschlages erst dann ein, 
wenn infolge eines Terminverlustes (§ 230 Abs. 5) 
ein Rückstandsausweis (§ 229) aU5gestdlt wird. In 
diesem Fall ist der Säumniszuschlag von der tim 
Zeitpunkt der Ausstellung des Rückstandsaus
weises bestehenden, vom Terminvedust betrof
fenen A:blgabenschuld zu ·entrichten." 

11. § 221 'in' der Fassung des Art. I Z. 93 ist 
auf FäLLe anzuwenden, in denen die Fälligkeit 
der Ahg,a'bemchuJdigkeit, hinsichdich derer ein 
Säumniszuschlag verwirkt ist, nach dem Inkraft
treten der genannten .Bestimmung eintritt. 

12. § 228 BAO in der Fassung vor dies·ern 
Bundesge:setz ist letztmalig auf Mahnungen, die' 
am Tag ,der Kundmachungdieses Bundesgesetzes 
erfo,lgen, anzuwenden. 

13. § 230 Ahs. 3 BAO in der Fa'ssung des 
. Art. I Z. 100 ist his zum Ablauf des 31. Dezelm
ber 1981 mit der Maßgabe anzuwenden, daß an 
die Stelle des daf'i~n zitierten § 218 Abs. 2 der 
§ 217 Abs. 4 in der Fassung vor diesem Bundes· 
geset;z: tritt: 

14. § 240 Abs. 3 bis 5 BAOin der Fassung des 
Art. I Z. 104 ist erstmals auf das Jahr 1975 
betreffen,de Anträge ,anzuwenden. 

15. Werden Anträge auf Rückzahlung von 
Guthaben (§ 239 Abs. 1 BAO) no,ch vor dem 
Inkrafttreten des Art. I Z. 105 gestellt, 'so ist 
bei Erledigung 'dieser Anträge § 242 BAO in 
der Fassung vor diesem Bundesgesetz 'weite,rhin 
a'nzuwenden. 

16. § 245 Abs. 1 BAO in der Fassung des 
Art. I Z. 106 ist ·auf Fälle, in denen die Rechts
kraft eines Besche'ides nicht entgegensteht, anzu
wenden. 

17. § 245 Abs. 4 BAO in der Fassung vor 
diesem Bundesgesetz ist noch auf FäHe, in denen 
die Hemmung der Berufungsfrist auf einen vor 
dem Inkrafttr,eten des Art. I Z. 107 gestellten An
trag zurückzuführen ist, anzuwenden. 

18. § 260 .Nbs. 2 Iit. 'b und d HAO in der 
Fassung des Art. I Z. 117 ist auf FäUe anzuwen
den, ,in denen die Berufungsent~cheidung nach 
dem Inkraftreten der genannten Bestimmungen 
erlassen wird. 

19. § 276 BAO in der Fassung vor diesem 
Bundesgesetz ist npch auf alle Berufungsvorent
scheidungen weiterhin anzuwenden, die vor dem 
Inkraf.ttreten des Art. I Z. 124 erlassen wurden. 

20. § 303 Abs. 2 BAO ,in der Fassung des 
Art. I Z. 135' ist auf Fälle anzuwenden, in 
denen im Zeitpunkt des Inkrafttretens der ge
nannten Bes'!,immung die bisherige Monatsfrist 
noch nicht abgelaufen ist. 

21. § 315 Abs. 2. BAOin der Fassung vor 
dies<1m .Bundesgesetz ist noch auf alle Fälle wei
terhin anzuwenden, in denen der für die Unter
suchung Anlaß gebende Antrag (§ 314 Z. 5 BAO) 
vor dem Inkrafttrete,n des Art. I Z. 141 ein
gebr,acht wurde. 

22. Wird eine Vormerkung zum Erwerb des 
Eigcllltums, del'en Eintragung vor dem, Inkraft
treten des Art. IV bean:tragt worden ,ist, in der 
Folge gerechtfertigt, so ,ist hiefür die Gebühr nach 
Tarifpost11 Et. b Z. 1 b Gerichtsc und Justiz
verwaltungsgebilhrengesetz 1962 nicht zu entrich
ten. 

ARTIKEL VI 

Mit der VoMziehung ,des Art. I bis In und des 
Art. V ,Z. 1 bis 21 ist der Bun~esminister 
für F,inanzen, hinsichtlich des Art. I Z. 47 im 
Einvernehmen mit dem Bun:desminister für Inne
res und hinsichtVich des Art. I Z. 59 ,sowie hin
'sichtlich des Art. I Z. 98, soweit letztere § 229 
BAO betfiifft, im Einvernehmen mit dem Bundes
minister mr Justiz betraut. Mit der Vollziehu!1lg 
,des Art. IV und des Art. V Z. 22 ist der Bundes
minister für Justiz betnaut. 
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